
 

Gemeinde Kirchhundem     Kirchhundem, 07.02.2024 
 

An die 
Damen und Herren Mitglieder 
des Rates der Gemeinde Kirchhundem 
 
 

Öffentliche Einladung 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Kirchhundem findet am Donnerstag, den 22.02.2024 um 17:30 
Uhr in der Aula der Sekundarschule Hundem Lenne, An der Hauptschule 4, 57399 Kirchhundem statt. 
Zu dieser Sitzung lade ich Sie herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
 

I. Ö F F E N T L I C H E   S I T Z U N G 
 
1. Zur Geschäftsordnung 

a) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung  
b) Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 18.01.2024 – öffentlicher Teil – 
c) Befangenheit gem. § 43 Abs. 2 i. V. m . § 31 GO NRW 

 
2. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeindewerke Kirchhundem, 

Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung  
 Vorlagen-Nr.: 4001/2024 
 
3. Lagebericht der Gemeindewerke Kirchhundem (Betriebszweige Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung) für das Wirtschaftsjahr 2021 

 Vorlagen-Nr.: 4002/2024 
 
4. Erneute Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2021 
 Vorlagen-Nr.: 2/2024 
 
5. Beteiligungsbericht 2019 
 Vorlagen-Nr.: 3/2024 
 
6. Beteiligungsbericht 2020 

 Vorlagen-Nr.: 4/2024 
 
7. Beteiligungsbericht 2021 
 Vorlagen-Nr.: 5/2024 
 
8. Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 

 Vorlagen-Nr. 1/2024 
 
9. Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen der Gemeinde Kirchhundem im Schuljahr 

2024/2025 
 Vorlagen-Nr.: 3002/2024 
 

10. Bebauungsplan der Gemeinde Kirchhundem Nr. 26 "Werloh, Flape"  
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und erneuter Aufstellungsbeschluss 

 Vorlagen-Nr. 2002/2024 
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11. Errichtung Flüchtlingsunterkunft auf dem gemeindlichen Grundstück Gemarkung Kirchhundem, Flur 
27, Flurstück 1, Schulgelände 

 Vorlagen-Nr.: 2004/2024 

 
12. Benennung von (stellvertretenden) Ausschussmitgliedern 
 Vorlagen-Nr.: 25/2020   1. Ergänzung 
 
13. Ausschussnachbesetzungen 
 Vorlagen-Nr.: 33/2020   3. Ergänzung 
 
14. Änderung der Hauptsatzung (2024) 

 Vorlagen-Nr.: 1003/2024 
 

15. Förderantrag „Heimat-Preis“ 2024 – 2027 
 Vorlagen-Nr.: 7/2024 
 
16. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

16.1 2. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW zum Ausbau Erneuerbarer Energien 
 Vorlagen-Nr.: 2001/2024 
 
16.2 Lenkung des Windenergieausbaus in der Übergangszeit 
 Vorlagen-Nr.: 2003/2024 
 
16.3 Haushaltssatzung 2024 

 Vorlagen-Nr.: 6/2024 
 
17. Beantwortung von Anfragen 

a) schriftlich 
b) mündlich 

 
18. Einwohnerfragestunde 
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Björn Jarosz  
Bürgermeister  
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Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2019 der Gemeinde Kirchhundem  

Vorwort  

Kommunen sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie werden daher im hoheitlichen 
Aufgabenbereich tätig. Daneben beteiligen sich Kommunen auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben dürfen sich Kommunen wirtschaftlich betätigen. Im Rahmen der 
Daseinsvorsorge haben Kommunen zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.  

Die Gemeinde Kirchhundem nimmt einige dieser Aufgaben durch Beteiligungen wahr. Diese 
Beteiligungsunternehmen sind für die Gemeinde Kirchhundem wichtige Partner. Einen Überblick über 
die Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem liefert der auf den folgenden Seiten aufgeführte 
Beteiligungsbericht. Dieser dient dazu, die Transparenz des kommunalen wirtschaftlichen Handelns zu 
erhöhen. Er unterrichtet umfassend über die Formen, den Umfang und die Ergebnisse privat- und 
öffentlich-rechtlicher Beteiligung und bietet die Möglichkeit sich über die Beteiligungen der Gemeinde 
Kirchhundem zu informieren. 
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1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes 
vorschreiben.  

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die 
Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren 
rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – 
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).  

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich 
betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art 
und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) 
und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des 
Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der 
Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser 
und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). 

 Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 
GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist 
(Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner 
erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der 
Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des 
Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit 
ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können 
entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.  

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die 
nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen 
so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 
Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen 
Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens 
eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.  

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen 
Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche 
Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW 
Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen 5 oder sich daran 
beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, 
Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, 
welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.  
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Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss 
jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung 
der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im 
zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit 
der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen 
Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur 
Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.  

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene 
Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff 
dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns 
maßgeblich ist. 
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2. Beteiligungsbericht 2019 

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes  

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für 
den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher 
verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, 
sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.  

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres 
Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei 
folgenden Merkmale zutreffen:  

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten 
Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 
Euro, 
 

2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der 
ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus, 
 

3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 
Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.  
 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr 
bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

Alle der aufgelisteten Merkmale trafen am Abschlussstichtag 31.12.2019 auf die Gemeinde 
Kirchhundem zu. Der Rat der Gemeinde Kirchhundem hat mit Beschluss vom 02.11.2023 gemäß § 116a 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2019 
Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Kirchhundem gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen 
Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. 

Der Beteiligungsbericht hat nach § 117 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen 
verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten: 

1. die Beteiligungsverhältnisse,  
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,  
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie  
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen 

untereinander und mit der Gemeinde. 

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates 
in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.   
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2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher 
und privatrechtlicher Form der Gemeinde Kirchhundem. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen 
Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde 
Kirchhundem, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, 
unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. 
Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kirchhundem durch 
die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.  

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, 
dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben 
hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch 
die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kirchhundem durch die verschiedenen 
Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.  

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der 
Aufbauorganisation der Gemeinde Kirchhundem insgesamt durch die Mitglieder der 
Vertretungsgremien.  

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Kirchhundem. Um diese Pflicht erfüllen zu können, 
müssen der Gemeinde Kirchhundem die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.  

Hierzu kann die Gemeinde Kirchhundem unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle 
Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 
117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).  

Grundlage des vorliegenden Beteiligungsberichtes bilden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das 
Geschäftsjahr 2019. 
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3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Kirchhundem 

 

Zusätzlich ist die Gemeinde Kirchhundem Mitglied in 

 8 auf ihrem Gebiet befindlichen Forstbetriebsgemeinschaften 
 der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG  
 der Raiffeisen Warengenossenschaft Kirchhundem 
 der Volksbank Bigge-Lenne eG 
 dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn, Lennestadt und der Gemeinde 

Kirchhundem 

 

 

Beteiligungen der
Gemeinde Kirchhundem 

Stand: 31.12.2019

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Wasserversorgung

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Abwasserentsorgung

0,952 %
Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) 

14,29 %
Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)
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3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio 
 

Im Berichtsjahr 2019 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
der Gemeinde Kirchhundem gegeben Beteiligungsstruktur. 

3.2. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Kirchhundem 
 

Lfd.  
Nr.  

Beteiligung Höhe des 
Stammkapitals und 
des 
Jahresergebnisses 
am 31.12.2019 

(durchgerechneter) 
Anteil der Gemeinde 
Kirchhundem am 
Stammkapital 

Beteiligungsart 

TEURO TEURO % 
1.   Gemeinde 

Betriebszweig  
Wasserversorgung 

1.000 1.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2019 -103 
2.  Gemeinde 

Betriebszweig  
Abwasserversorgung 

5.000 5.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2019 372 
3.  Zweckverband 

Südwestfahlen IT (SIT) 
0 0 0,952 unmittelbar 

Jahresergebnis 2019 1.786 
4.  Zweckverband 

Abfallwirtschaft im 
Kreis Olpe (ZAKO) 

0 0 14,29 unmittelbar 

Jahresergebnis 2019 0 
 

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 
Die Finanz- und Leistungsbeziehungen sind in den Einzeldarstellungen zur jeweiligen 
Beteiligung angegeben 

3.4. Einzeldarstellung  

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem zum 31. 
Dezember 2019 

3.4.1.1. Gemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung 

Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 1.000.000€ 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts  
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Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfolgt den öffentlichen Zweck der Versorgung der Bevölkerung 
in der Gemeinde Kirchhundem mit Trink- und Brauchwasser. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2019 2018 Veränderu

ngen  
2019 zu 

2018 

 2019 2018 Veränderun
gen  

2019 zu 
2018 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

7.774 7.048 726 Eigenkapital 1.463 1.567 0 

Umlauf-
vermögen 

1.077 1.961 -884 Sonder-
posten 

552 536 16 

    Rück-
stellungen 

137 128 9 

    Verbindlich-
keiten 

6.734 6.804 -70 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

35 25 10 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - 

Bilanz-
summe 

8.886 9.034 -148 Bilanz-
summe 

8.886 9.034 -148 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 

 2019 2018 Veränderungen 
2019 zu 2018 

 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 1.135 1.148 -13 
2. Sonstige betriebliche Erträge 69 54 13 
3. Materialaufwand 499 462 37 
4. Personalaufwand 225 202 23 
5. Abschreibungen 335 302 33 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 129 193 -64 
7. Finanzergebnis -120 -88 -32 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) -103 -46 -57 
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Personalbestand 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem beschäftigte während des 
Berichtsjahres durchschnittlich zwei Wassermeister, eine/n kaufmännische/n Sachbearbeiter/in im 
Angestelltenverhältnis zu einem Anteil von 0,6 Stellen sowie eine kaufm. Betriebsleiterin im 
Angestelltenverhältnis zu einem Anteil von 0,4 Stellen. 

Geschäftsentwicklung 

Auszug aus dem Lageplan 2019 

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken  

Für 2020 sind Investitionen in das Anlagevermögen des Betriebszweiges Wasserversorgung in Höhe von 
insgesamt € 2,803 Mio. eingeplant. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen ergeben sich im Einzelnen 
aus dem Anhang.  

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2020 mit einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. € 240 gerechnet. 

Die auf der Basis des Jahresabschlusses 2016 kalkulierte, ab dem 01.01.2018 festgesetzte, 
Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,10 sowie die Grundgebühr in Höhe von jährlich € 
117,60 (monatlich € 9,80) wurde in 2020 nicht angepasst, da die neue Kalkulationsbasis aus dem 
Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2020 (Ende 2019) noch 
nicht vorlag. Begründet liegt diese Verzögerung in der Einführung der neuen Finanzsoftware „Infoma“ 
ab dem Jahr 2017, die in den Jahren 2018 und 2019 noch nicht abgeschlossen war sowie in Personal-
/Stellenvakanzen in 2018 und 2019. Der Jahresabschluss 2017 konnte daher erst im Jahr 2020 fertig 
gestellt und geprüft werden. Dadurch bedingt verzögerten sich auch die Jahresabschlusserstellung und 
–prüfung der Jahre 2018 ff. Die Fertigstellung, Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 
2017 erfolgte im Jahr 2020 (Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020). Die Fertigstellung, Prüfung 
und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte im Jahr 2021 (Beschluss des Gemeinderates 
vom 07.10.2021). Die nächste Gebührenanpassung erfolgt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 
17.12.2020 zum 01.01.2021 (Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,45 sowie Grundgebühr 
in Höhe von jährlich € 132,00 (monatlich € 11,00).  

Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird weiterhin auf die Einführung einer 
Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) ist für 
die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes zu sorgen, um im Bereich 
der Daseinsvorsorge die tägliche Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sicherstellen zu können.  

Dazu gehört u.a., dass regelmäßig im Laufe der Jahre in die Anlagen des Betriebes investiert wird und 
diese auf dem laufenden Stand der Technik gehalten werden (Reparatur, Wartung, Erweiterung, 
Erneuerung). Erhaltung der technischen Leistungsfähigkeit bedeutet nicht nur regelmäßige 
Instandhaltung bzw. „Reparaturbereitschaft“, sondern auch rechtzeitige Verbesserung und Erweiterung 
der Anlagen. Insofern werden durch den Betrieb, auch aufgrund der strengen gesetzlichen Vorgaben der 
neuen Trinkwasserverordnung 2001, verstärkt seit dem Jahr 2009 regelmäßig neue Investitionen zur 
Verbesserung und Erweiterung des Anlagenbestandes vorgenommen, um die weitere Leistungsfähigkeit 
und Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge wirtschaftlich gewährleisten zu können. Die 
Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Anlagen erfolgt ausschließlich durch die Aufnahme 
von Fremdkapital, was sich seit Beginn der Investitionstätigkeit, und auch zukünftig, gebührensteigernd 
auswirken wird.  
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Die Auflösungserträge aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse hingegen werden 
voraussichtlich jährlich geringer, Erträge aus Beitragsveranlagungen sind (aufgrund der abgeschlossenen 
Erstherstellung des Leitungsnetzes in Verbindung mit der einmaligen Beitragsveranlagung für die 
Herstellung) nicht mehr bzw. nur noch vereinzelt zu erwarten, lediglich, im Verhältnis zu den 
Aufwendungen, geringfügige Erträge aus Kostenersatz für die Neuherstellung von Hausanschlüssen 
werden zukünftig noch erzielt werden. Damit wird auch der Wert des Sonderpostens für 
Investitionszuschüsse geringer werden und zehrt sich voraussichtlich im Laufe der nächsten rd. 20 Jahre 
nahezu vollständig auf. Nach der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kirchhundem zählen die 
Hausanschlussleitungen zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage und nach der Satzung über die 
Erhebung von Anschlussbeiträgen und den Kostenersatz für Hausanschlüsse der Gemeinde 
Kirchhundem können die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen für Hausanschlüsse von den 
Gemeindewerken nicht über Kostenersatz vom jeweiligen Grundstückseigentümer zurückverlangt 
werden. Dies wird dazu führen, dass der steigende Unterhaltungsaufwand aufgrund fehlender Erträge 
auf die Gebührenzahler umgelegt werden muss. Bislang können diese Aufwendungen noch mit den 
Auflösungserträgen aus den Investitionszuschüssen ausgeglichen werden, die jedoch jährlich rückläufig 
sind. Es bleibt abzuwarten, wie lange hier eine vollständige Kostendeckung auf diese Art und Weise noch 
möglich ist. Sollten die Erträge die Aufwendungen für die Hausanschlussleitungen nicht mehr decken, 
wird sich dies ebenfalls gebührensteigernd auswirken. 

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat im Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen 
(siehe hierzu Ausführungen im Anhang Seite 3). Der zum 31.12.2018 bestehende Bilanzverlust in Höhe 
von € 66.855,39 erhöhte sich durch den Jahresfehlbetrag 2019 i.H.v. € 103.349,80 zum Stand 31.12.2019 
auf insgesamt € 170.205,19. Aufgrund der Tatsache, dass die Gebühren bis zum Jahr 2020 nicht 
angepasst werden konnten, werden sich die Verluste voraussichtlich weiter erhöhen.  

Die Gebührenausgleichsrückstellung weist keinen Bestand mehr aus, so dass Rückstellungsentnahmen 
zur Abfederung von Verlusten nicht möglich sind. 

 Die Verlustvorträge 2012 bis 2014 wurden innerhalb des möglichen dreijährigen Zeitraumes der 
Weitergabe an die Gebührenzahler nach dem KAG bereits zu jeweils einem Drittel ab dem 
Wirtschaftsjahr 2016 in die Gebühren 2016, 2017 und 2018 eingeplant. Ebenso wurde die Weitergabe 
des Verlustvortrags 2015 zu jeweils einem Drittel ab dem Wirtschaftsjahr 2017 in den Jahren 2017, 2018 
und 2019 an die Gebührenzahler eingeplant. Der Verlustvortrag 2018 in Höhe von € 45.929,42 wird 
vollständig in die Gebühren des Jahres 2022 eingeplant. Der Verlustvortrag 2019 in Höhe von € 
103.349,80 wird jeweils zur Hälfte in die Gebühren der Jahre 2022 und 2023 mit eingeplant.  

Sofern es dem Betrieb nicht gelingt, den Verlustvortrag innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren über 
Gewinne abzudecken, muss er nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 6 EigVO 
NRW) entweder aus den Rücklagen oder von der Gemeinde abgedeckt werden,  

wobei eine Verminderung der Rücklagen nur zulässig ist, wenn die Eigenkapitalausstattung des 
Eigenbetriebes dies zulässt, also wenn trotz der Verminderung die Aufgabenerfüllung und Entwicklung 
des Eigenbetriebes gewährleistet ist.  

Die Eigenkapitalquote des Betriebszweiges Wasserversorgung ist weiterhin rückläufig und beläuft sich 
auf 16,5 % (Vorjahr 17,4 %), die Fremdkapitalquote beträgt, bedingt durch die ausschließliche 
Finanzierung der Investitionen durch Fremdkapital, 77,3 % (Vorjahr 76,7 %). Zum Stichtag liegt die 
Eigenkapitalquote, bezogen auf eine um den Sonderposten gekürzte Bilanzsumme weit unterhalb der 
Größenordnung von 30 %, die bei vergleichbaren Betrieben als wünschenswert angesehen wird. 

Zukünftig wird die Eigenkapitalquote des Betriebes aufgrund der notwendigen Investitionen in die 
Anlagen und das Leitungsnetz trotz höherer Gebührensätze voraussichtlich weiterhin rückläufig sein, so 
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dass ein Ausgleich der Verluste aus der Rücklage des Betriebes schwierig werden könnte, da nach § 10 
Abs. 3 EigVO NRW Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis stehen sollen. 
Gegebenenfalls muss langfristig über eine Erhöhung des Stammkapitals nachgedacht werden, sollte die 
Eigenkapitalausstattung des Betriebes sich wie bisher weiterentwickeln.  

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserverbrauch des Berichtsjahres gesunken. Es ist zu erwarten, dass 
die Wasserverbräuche zukünftig bedingt durch abnehmende Einwohnerzahlen im Versorgungsgebiet 
bzw. den vermehrten Einsatz von wassersparenden technischen Haushaltsgeräten in den Haushalten 
weiterhin eher rückläufig sein wird und sich dieser Trend voraussichtlich auch in den Folgejahren weiter 
fortsetzen wird, sofern sich das Abnehmerverhalten zukünftig nicht ändert.  

Bei den Eigengewinnungsanlagen in Albaum und Heinsberg wurden im Berichtsjahr gemäß gültiger 
Trinkwasserverordnung regelmäßig Trinkwasseruntersuchungen durch das Hygieneinstitut 
durchgeführt, um evtl. bestehende Risiken von Wasserverunreinigungen auszuschließen.  

Neben der umfassenden Erneuerung des Leitungsnetzes und der sonstigen Anlagen ist der Vermeidung 
bzw. schnellstmöglichen Behebung von Wasserrohrbrüchen oberste Priorität beizumessen, wobei 
insbesondere im Bereich der Eigenversorgung noch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit hinzukommt.  

In 2012 wurde ein Konzept für das Eigenversorgungsgebiet in Albaum und Heinsberg zur Sanierung und 
Optimierung der Wassergewinnungs- und speicher- sowie der Aufbereitungsanlagen und Leitungen 
durch ein von den Gemeindewerken beauftragtes Ingenieurbüro in Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde und dem Gesundheitsamt des Kreises Olpe erarbeitet, welches dem Betriebsausschuss 
in der Dezembersitzung 2013 zur Kenntnisnahme vorgelegt und von Seiten des hier einbezogenen 
Fachplaners für Siedlungswasserwirtschaft bzw. Wasserversorgung (Hydrogeologe) ausgiebig erläutert 
wurde. 

Das Investitionsvolumen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2016 bis 2020 
beträgt nach heutigem Stand insgesamt € 3,153 Mio. 

 

Unter Zugrundelegung der investierten Gesamtsumme wird sich die Umsetzung dieser Maßnahmen an 
den Anlagen und Leitungen, resultierend aus dem daraus entstehenden Zins- und 
Abschreibungsaufwand, bei einem geschätzten Wasserverbrauch von rd. 360.000 m3 voraussichtlich 
langfristig bei der Verbrauchsgebühr mit zusätzlich 56 Cent pro Kubikmeter jährlich auswirken (bei 
einem 4-Personen-Haushalt unter Zugrundelegung eines „pro-Kopf“-Verbrauchs von jährlich 40 m3 
beträgt dies brutto € 95,87 jährlich). Sowohl der Wasserverbrauch als auch der durchschnittliche 



14 
 

Zinsaufwand können jedoch variieren. Insofern handelt es sich bei den vorgenannten Auswirkungen auf 
die Gebührenhöhe um eine Prognose, die jedoch bereits jetzt schon erkennen lässt, dass erhebliche 
Gebührenerhöhungen durch die getätigten Investitionen unvermeidbar sind und diese langfristig das 
Niveau der Wassergebühr um rd. 60 Cent steigen lassen (siehe nachfolgendes Berechnungsbeispiel): 

 

Gleichwohl können die Fixkosten für Abschreibungs- und Zinsaufwand teilweise zu 30 % vom 
Gesamtgebührenaufkommen auch auf die Grundgebühr umgelegt werden, wovon nach Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wird. 

Die mögliche Alternative, die Eigenförderung in den betroffenen Wasserversorgungsbereichen 
aufzugeben und auch dieses Gebiet dem Wasserzukaufsbereich zuzuordnen, hätte jedoch bereits nach 
damaliger Einschätzung noch höhere Auswirkungen auf die Gebührensätze gehabt. Daher hat sich der 
Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 04.06.2007 weiterhin für die Sicherstellung der 
Wasserversorgung in Heinsberg und Albaum im Wege der Eigengewinnung ausgesprochen, nachdem 
sich diese aufgrund durchgeführter Variantenuntersuchungen als die wirtschaftlichere erwiesen hatte. 
Das in 2007 geschätzte Investitionsvolumen für den Anschluss Heinsberg und Albaum an die 
Kreiswasserversorgung in Würdinghausen betrug seinerzeit € 2,4 Mio, die Herstellungskosten wären 
jedoch bereits 7 Jahre später zum Zeitpunkt des Projektbeginns: „Umsetzung der Baumaßnahmen zur 
Sanierung der Wassereigengewinnungsanlagen Albaum und Heinsberg“ für einen Anschluss lt. Aussage 
der Kreiswerke Olpe schon doppelt so hoch gewesen. 

Mit der Umsetzung des Großprojektes wurde in 2014 begonnen, die Restarbeiten wurden, bis auf die 
Sanierung der Quellfassungen „Quelle 2, Laubhagen“, Heinsberg und „Quelle Bormecke“, Albaum, im 
Jahr 2020 beendet. 

Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdenden Risiken 
bestanden. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass der Hauptzweck des Betriebszweiges, nämlich die 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, jederzeit sichergestellt war. 

Organe und deren Zusammensetzung 

Ordentliche Ausschussmitglieder sowie deren Stellvertreter für die Wahlperiode 2014 bis 2019:  

Vorsitzender    Stamm, Gerhard   
1. stellv. Vorsitzender   Schädler, Martin   
2. stellv. Vorsitzender   Dr. Roloff, Joachim  
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 Fox, Thomas       
 Kaiser, Karl-Heinrich      
 Kleffmann, Paul     
 Wittstock-Fretter, Jürgen     
 Nathe, Horst Dieter      
 Wrede, Matthias      
 Szymczak, Anna Elisabeth     
 Engelmann, Thomas    sachkundiger Bürger    
 Von Schledorn, Frank    sachkundiger Bürger   

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern am 31.12.2019 
1 Frau an (Frauenanteil: 8,33 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
 

3.4.1.2. Gemeindewerke Betriebszweig Abwasserentsorgung 

Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 5.000.000 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Zwecks des Betriebszweigs Abwasserentsorgung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die 
Erfüllung der der Gemeinde obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des 
Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) und aller den Betriebszweck fördernden 
Geschäfte. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter 
der Gemeinde Kirchhundem. 
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Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Abwasserversorgung hat im Jahr 2019 275 T € an die Gemeinde ausgeschüttet. 

 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2019 2018 Veränderu

ngen  
2019 zu 

2018 

 2019 2018 Veränderu
ngen  

2019 zu 
2018 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

22.923 23.122 -199 Eigenkapital 14.560 14.187 0 

Umlauf-
vermögen 

2.658 2.736 -78 Sonder-
posten 

5.291 5.461 -170 

    Rück-
stellungen 

1.825 1.523 302 

    Verbindlich-
keiten 

3.905 4.687 -782 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

5 3 2 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

0 0 0 

Bilanz-
summe 

25.581 25.858 -277 Bilanz-
summe 

25.581 25.858 -277 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 

 2019 2018 Veränderungen 
2019 zu 2018 

 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 2.874 2.925 -51 
2. Sonstige betriebliche Erträge 234 214 20 
3. Materialaufwand 1.278 1.379 -101 
4. Personalaufwand - - - 
5. Abschreibungen 933 891 42 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 428 386 42 
7. Finanzergebnis -97 -112 15 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 372 371 1 

 

Personalbestand 

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich des 
Personals der Gemeinde. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind unter „Aufwendungen für bezogene 
Leistungen“ innerhalb des Personalaufwands (Bauhofbereich) und unter „Sonstige betriebliche 
Aufwendungen“ (Verwaltungsbereich) ausgewiesen. 
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Geschäftsentwicklung 

Auszug aus dem Lageplan 2019 

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 
insgesamt € 2,995 Mio. geplant. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen ergeben sich im Einzelnen 
aus dem Anhang. Die auf der Basis des Jahresabschlusses 2016 kalkulierte, ab dem 01.01.2018 
festgesetzte, Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,72 für die Nicht-
Ruhrverbandsmitglieder, € 1,75 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 0,94 für die Einwohner ohne 
Kanalanschluss sowie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,79 für die Nicht-
Ruhrverbandsmitglieder und € 0,60 für die Ruhrverbandsmitglieder wurde in 2020 nicht angepasst, da 
die neue Kalkulationsbasis aus dem Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
Wirtschaftsplans 2020 (Ende 2019) noch nicht vorlag (Begründung siehe Seite 4 Lagebericht - 
Ausführungen zu Punkt 2., BZ Wasserversorgung). Die nächste Gebührenanpassung erfolgt gemäß 
Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 (Schmutzwassergebühr pro m3 
Abwasser in Höhe von € 3,80 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder, € 1,96 für die 
Ruhrverbandsmitglieder und € 1,48 für die Einwohner ohne Kanalanschluss sowie die 
Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,69 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder und € 0,54 für die 
Ruhrverbandsmitglieder).  

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2020 unter Berücksichtigung 
einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von T€ 271 mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 107 gerechnet.  

Von großer Bedeutung werden in den kommenden Jahren weiterhin die Kanalsanierungsmaßnahmen, 
unter anderem zur Beseitigung des Fremdwasseranteiles, bleiben. Aus den Untersuchungen des 
Ruhrverbands und den hieraus erwachsenen Forderungen der Bezirksregierung ist bekannt, dass vor 
allem Handlungsbedarf in den Bereichen Heinsberg und Welschen Ennest besteht. Gleichwohl lassen 
neue Untersuchungen des Ruhrverbandes erkennen, dass auch in anderen Bereichen des 
Gemeindegebietes weiterer Handlungsbedarf zur Fremdwasserbeseitigung besteht, der mit weiteren 
zukünftigen Sanierungsmaßnahmen verbunden sein wird.  

 

Die Gemeinde hatte aufgrund der durch den Ruhrverband festgestellten Fremdwasserproblematik in 
Oberhundem im Jahr 2013 mit den Planungen zum Bau eines Kanalstauraumes in Oberhundem 
begonnen. In Gesprächen mit dem Ruhrverband vereinbarte die Gemeinde im Jahr 2014, dass anstelle 
des Kanalstauraums ein Regenüberlaufbecken durch den Ruhrverband auf dem Gelände der Kläranlage 
in Oberhundem errichtet wird und die Kläranlage nach Abschluss der Baumaßnahme ab 2016 mit einem 
ganzen (anstelle zuvor mit einem halben) Übergabepunkt veranlagt werden soll. Die von der 
Bezirksregierung gegen die Gemeinde im Jahr 2012 erlassene Ordnungsverfügung mit der Vorgabe der 
Beseitigung der von der Gemeinde betriebenen, nicht zulässigen, Notentlastung hatte zunächst bis zum 
31.12.2014 Gültigkeit, wurde jedoch aufgrund der geänderten Vereinbarungen zwischen Gemeinde und 
Ruhrverband bis zum 31.12.2016 (voraussichtliche Beendigung der Umsetzung der Baumaßnahme) 
verlängert. Im Jahr 2016 hat der Ruhrverband nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
jedoch beschlossen, die Kläranlage Oberhundem nicht mehr weiter zu betreiben, stattdessen einen 
Verbindungskanal von Oberhundem bis Würdinghausen zu bauen und damit einen Anschluss an die 
Kläranlage in Lennestadt-Maumke herzustellen, wo das Abwasser der ehemaligen Kläranlage 
Oberhundem mit gereinigt werden soll. Nachdem im Jahr 2016 die Vorstellung der Planungen zum Bau 
des neuen Verbindungssammlers in der Novembersitzung des Betriebsausschusses durch den 
Ruhrverband erfolgte, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.02.2017 (Vorlage 3/2017) 
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beschlossen, einen Kanalanschluss im Freispiegelgefälle für Rinsecke an den neuen 
Verbindungssammler des Ruhrverbands mit vornehmen zu lassen und die gemeindliche Druckleitung 
von Rinsecke nach Oberhundem und das Pumpwerk Rinsecke nach erfolgtem Anschluss aufzugeben. Die 
Ordnungsverfügung der Bezirksregierung bezüglich des illegalen Abschlags vor der Kläranlage wurde mit 
Änderungsbescheid vom 14. November 2016 bis zum 31.12.2019 verlängert. 

Die Kläranlage Oberhundem wurde Ende 2019 außer Betrieb genommen und somit rechtzeitig vor 
Ablauf der genannten Frist im Änderungsbescheid. Der Bau des neuen Verbindungssammlers durch den 
Ruhrverband wurde abgeschlossen. Dieser befindet sich seit Anfang 2020 in Betrieb. 

Für den Abwasserbetrieb liegen in der Beseitigung des Fremdwassers einerseits gebührenentlastende 
Chancen, denn wenn die verminderten Fremdwassereinträge in den Kläranlagen des Ruhrverbandes 
„gemeindescharf“ zurechenbar sind, werden sich die in dem Verbandsbeitrag enthaltenen Kosten 
hierfür verringern. Andererseits muss betont werden, dass der größte Anteil der erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung Direktaufwand darstellt, der sich über die Jahre, in 
denen die Sanierungen vorgenommen werden, deutlich gebührensteigernd auswirken wird. 

Risiken ergeben sich daneben aus möglichen strukturellen Veränderungen (z.B. allgemeiner 
Bevölkerungsrückgang, geringere Schmutzwassermengen infolge niedrigeren Wasserverbrauchs und 
dergleichen) im Gemeindegebiet. 

Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdende Risiken bestanden. 
Auch für die Zukunft sind außer den oben genannten keine weiteren wesentlichen Risiken erkennbar. 

Organe und deren Zusammensetzung 

Ordentliche Mitglieder sowie deren Stellvertreter für die Wahlperiode 2014 bis 2019:  

Vorsitzender    Stamm, Gerhard   
1. stellv. Vorsitzender   Schädler, Martin   
2. stellv. Vorsitzender   Dr. Roloff, Joachim  

 Fox, Thomas       
 Kaiser, Karl-Heinrich      
 Kleffmann, Paul     
 Wittstock-Fretter, Jürgen     
 Nathe, Horst Dieter      
 Wrede, Matthias      
 Szymczak, Anna Elisabeth    
 Engelmann, Thomas    sachkundiger Bürger   
 Von Schledorn, Frank   sachkundiger Bürger   

 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern am 31.12.2019 
1 Frau an (Frauenanteil: 8,33 %).  
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Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
 
 

3.4.1.3. Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT)  

Basisdaten 

Anschrift Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer St.-Johann-Str. 23, 57074 
Siegen 

Gründungsjahr 2018 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Zweck der Beteiligung 

Die kommunalen IT-Dienstleister KDZ-Westfalen Süd und die KDVZ Citkomm haben sich zum 01.01.2018 
zu dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) zusammengeschlossen. Der Zweckverband 
stellt seinen Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der 
Informationstechnik zur Verfügung. 

Ziele der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Zweckverband hat die Aufgabe, seine Leistungen im Rahmen einer abgestimmten 
informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert und wirtschaftlich den 
Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Ihm obliegt die umfassende Unterstützung der 
Verbandsmitglieder in allen Belangen der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Rahmen 
eines Organisations-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes. Gemeinsames 
Ziel ist ein effektiveres und wirtschaftlicheres Arbeiten, die Nutzung von Synergieeffekten und die 
Vermeidung von mittelfristigen Kostensteigerungen. Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Die Gemeinde Kirchhundem ist mit einem Anteil von 0,952% an der SIT beteiligt. Dies entspricht bei 
Kommunen mit einer Einwohnerzahl von unter 20.000 Einwohnern einer Stimme in der 
Verbandsversammlung. Diese wiederum ist zu 100 % an der SIT GmbH und der CitKomm assets GmbH 
(ruhend gestellt) beteiligt. 

Mitglieder 
Hochsauerlandkreis 
Märkischer Kreis 
Kreis Olpe 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
Kreis Soest 
Mit ihren 59 kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 
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Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem zahlt eine Verbandsumlage sowie Einzelrechnungen in Höhe von 
 2018 ~ 253 T€ 
 2019 ~ 321 T€  

 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2019 2018 Veränder

ungen  
2019 zu 

2018 

 2019 2018 Veränder
ungen  

2019 zu 
2018 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

20.288 20.202 86 Eigenkapital 6.848 7.069 -221 

Umlauf-
vermögen 

41.628 41.828 -200 Sonder-
posten 

0 0 0 

    Rück-
stellungen 

42.086 41.043 1.043 

    Verbindlich-
keiten 

14.858 15.044 -186 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

1.876 1.117 759 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

1 0 1 

Bilanz-
summe 

63.793 63.157 636 Bilanz-
summe 

63.793 63.157 636 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 

 2019 2018 Veränderungen 
2019 zu 2018 

 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 38.202 36.915 1.287 
2. Sonstige betriebliche Erträge 1.019 504 515 
3. Materialaufwand 16.586 14.399 2.187 
4. Personalaufwand 14.563 14.667 -104 
5. Abschreibungen 3.497 3.480 17 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.041 2.470 571 
7. Finanzergebnis -329   
8. Ergebnis vor Ertragssteuern 1.205 2.695 -1.490 
9. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 1.203 2.611 -1.408 

Sowie 7 Städte und Gemeinden 
aus den Rheinisch-Bergischen 
Kreis 

Gehaltene Beteiligungen  % 
SIT GmbH 100,00 
Citkomm assets GmbH 100,00 
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Personalbestand 

2019 lag die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beim 
Zweckverband Südwestfalen-IT bei 170, bei der Tochtergesellschaft SIT GmbH waren durchschnittlich 
97 Beschäftigte zu verzeichnen. Die CitKomm assets GmbH ist ruhend gestellt und verfügt daher über 
kein Personal. 

Geschäftsentwicklung 

Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2019 

Dazu gibt es viele positive Entwicklungen bei der SIT. Die Digitalisierung der Verwaltung wird weiter 
forciert; Dokumentenmanagement und E-Akte werden die Verwaltungen weiter prägen. All dies sind 
wichtige Voraussetzungen für eine Beschleunigung von Verwaltungsverfahren sowie die Möglichkeit 
einer verstärkten Nutzung von Homeoffice; citkoPortal offenbart und realisiert mehr und mehr sein 
vielversprechendes Potential. Als Gründungsmitglied der Genossenschaft „govdigital“ hat die SIT auch 
auf Bundesebene den Fuß in der Tür. Eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der SIT setzt sich im 
laufenden Jahr fort, 2020 zeichnet sich bereits als ein weiteres erfolgreiches Jahr ab – dem dritten als 
Südwestfalen-IT. 

Das Jahr 2019 war für die Südwestfalen-IT ein vielfältiges und erfolgreiches Jahr. Mit dem Rollout des 
Hochleistungsbreitbandnetzes wurde eine weitere und sehr wichtige Infrastruktur für die Kommunen 
unseres Verbandgebietes verwirklicht. Zusammen mit den Rechenzentren und citko-Portal stehen den 
Verwaltungen und Schulen in den Kreisen, Städten und Gemeinden sehr leistungsfähige Plattformen 
und Werkzeuge zur Verfügung, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. 

Dokumentenmanagement mit Doxis  

Bereits 2019 hat die SIT begonnen, Doxis4 als Dokumentenmanagement-System (DMS) für ihr 
Verbandsgebiet einzusetzen. Dabei geht es nicht nur um das reine Speichern von Dokumenten in einer 
beliebigen technologischen Struktur. DMS heißt: Dokumente einfach und schnell verfügbar 
organisieren. Unter anderem durch das Extrahieren von Informationen aus Dokumenten, die zum 
späteren Abrufen nützlich sind – z.B. aus Briefwechseln, Anträgen von Bürgern oder Rechnungen. 

Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsversammlung  
Die Verbandsversammlung besteht aus 116 Vertretern der Verbandsmitglieder.  
Vorsitzende:   Landrätin Eva Irrgang, Kreis Soest,  
stellv. Vorsitzender:  Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann, Gemeinde Neunkirchen.  
 
Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 2 beratenden Mitgliedern.  
 
Verbandsvorsteher:   Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe,  
1. stellv. Verbandsvorsteher:  Landrat Marco Voge, MK,  
2. stellv. Verbandsvorsteher:  Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen, HSK.  
 
Geschäftsführung:   Thomas Coenen, Kerstin Pliquett 
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Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Dem Verwaltungsrat gehört von den insgesamt 28 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil 3,6 %). Der in § 
12 Abs. 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % wird nicht erreicht. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Die SIT hat einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2023 erstellt. 

 

3.4.1.4. Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) 

Basisdaten 

Anschrift  
Gründungsjahr 2016 
Beitritt der Gemeinde Kirchhundem 2016 

Grundkapital Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zweckverband 

 

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes 
zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.  

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Die Gemeinde Kirchhundem ist aufgrund der Stimmrechte in der Zweckverbandsversammlung zu 
14,29 % am Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) beteiligt.  

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem hat eine Verbandsumlage in Höhe von 
 2018 ~ 267 T€ 
 2019 ~ 254 T €  

gezahlt. 
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Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

Vermögenslage                                                                                                                          
Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2019 2018 Verände

rungen  
2019 zu 

2018 

 2019 2018 Veränderun
gen  

2019 zu 
2018 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

1.649 1.768 - 119 Eigenkapital - - - 

Umlauf-
vermögen 

1.590 1.338 252 Sonder-
posten 

- - - 

I. Forderung
en und 
sonstige 
Vermöge
nsgegenst
ände 

119 500 - 382  - - - 

II.Liquide 
Mittel 

1.471 838 634     

    Rück-
stellungen 

10 47 - 37 

    Verbindlich-
keiten 

3.229 3.059 170 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - 

Bilanz-
summe 

3.239 3.106 133 Bilanz-
summe 

3.239 3.106 133 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 

 2018 2019 Veränderungen 
2019 zu 2018 

 T€ T€ T€ 
1. Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen 
5.806 5.866 60 

2. Sonstige ordentliche Erträge 4 0 -3 
3. Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 
6.352 6.352 0 

4. Personalaufwand 0 0 0 
5. Abschreibungen 162 165 3 
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 144 80 136 
7. Finanzergebnis -9 -9 0 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 0 0 0 
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Personalbestand 

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. 

Geschäftsentwicklung 

Verkürzter Auszug aus dem Lagebericht  

Das Jahr 2020 wird geprägt sein von den Folgen der Corona-Pandemie. Bis zur Mitte des Jahres 2019 ist 
eine deutliche Mengenzunahme aller Abfallfraktionen im häuslichen Bereich zu verzeichnen, da die 
Bevölkerung mehr Zeit im häuslichen Umfeld verbringen musste. Ob dieser Mengenanstieg weiter 
anhält oder sich in naher Zukunft aufgrund der abgeschlossenen Gartenarbeiten und der aufgeräumten 
Keller etc. ins Gegenteil verkehren wird, lässt sich derzeit nicht absehen. Es könnte zu erhöhten 
Aufwendungen für die Abfallentsorgungen führen, die bei der Planung nicht absehbar waren. Die 
vollständige Finanzierung ist jedoch gesichert. 

Risiken für den ZAKO bestehen nicht, da eine vollständige Finanzierung über die Verbandsumlage 
erfolgt.  

Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsmitglieder  
 Kreis Olpe 
 Stadt Drolshagen  
 Gemeinde Finnentrop  
 Gemeinde Kirchhundem  
 Stadt Lennestadt  
 Stadt Olpe  
 Gemeinde Wenden  

 
Zweckverbandsversammlung  
Geschäftsführer   Theo Melcher 
Verbandsvorsteher   Ulrich Berghof       
stellv. Verbandsvorsteher Andreas Reinèry      

 Thomas Bär  
 Ralf Beckmann  
 Hubert Brill  
 Markus Bröcher  
 Heribert Burghaus  
 Dietmar Heß  
 Stefan Hundt  
 Thomas Munschek  
 Markus Scherer  
 Andreas Wintersohl  
 Matthias Wrede  
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Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern am 31.12.2019 
0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan entfällt, da die Beteiligung keine eigenen Beschäftigten hat. 

3.4.1.5. Weitere unmittelbare Beteiligungen 

Die folgenden weiteren unmittelbaren Beteiligungen 
• 8 auf ihrem Gebiet befindlichen Forstbetriebsgemeinschaften 
• der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG  
• der Raiffeisen Warengenossenschaft Kirchhundem 
• der Volksbank Bigge-Lenne eG 
• dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn, Lennestadt und der Gemeinde 

Kirchhundem 
weisen eine so geringe Beteiligungsquote aus, dass auf eine genaue Darstellung verzichtet wird. 

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem am 31. 
Dezember 2019 

Die Gemeinde Kirchhundem hat keine mittelbaren Beteiligungen. 

 

4. Organisation der Beteiligungsverwaltung  

Die Beteiligungsverwaltung wird von Fachbereich 1 –Zentrale Verwaltung und Kämmerei – 
wahrgenommen. 

5. Schlussbemerkungen 

Der vorliegende Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 enthält detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den 
dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem 
Jahresabschluss vermittelte Überblick über die wirtschaftliche Lage der Kommune unterstützt.  
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Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020 der Gemeinde Kirchhundem  

Vorwort  

Kommunen sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie werden daher im hoheitlichen 
Aufgabenbereich tätig. Daneben beteiligen sich Kommunen auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben dürfen sich Kommunen wirtschaftlich betätigen. Im Rahmen der 
Daseinsvorsorge haben Kommunen zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.  

Die Gemeinde Kirchhundem nimmt einige dieser Aufgaben durch Beteiligungen wahr. Diese 
Beteiligungsunternehmen sind für die Gemeinde Kirchhundem wichtige Partner. Einen Überblick über 
die Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem liefert der auf den folgenden Seiten aufgeführte 
Beteiligungsbericht. Dieser dient dazu, die Transparenz des kommunalen wirtschaftlichen Handelns zu 
erhöhen. Er unterrichtet umfassend über die Formen, den Umfang und die Ergebnisse privat- und 
öffentlich-rechtlicher Beteiligung und bietet die Möglichkeit sich über die Beteiligungen der Gemeinde 
Kirchhundem zu informieren. 
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1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes 
vorschreiben.  

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die 
Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren 
rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – 
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).  

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich 
betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art 
und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) 
und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des 
Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der 
Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser 
und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). 

 Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 
GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist 
(Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner 
erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der 
Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des 
Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit 
ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können 
entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.  

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die 
nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen 
so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 
Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen 
Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens 
eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.  

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen 
Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche 
Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW 
Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen 5 oder sich daran 
beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, 
Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, 
welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.  
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Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss 
jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung 
der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im 
zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit 
der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen 
Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur 
Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.  

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene 
Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff 
dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns 
maßgeblich ist. 
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2. Beteiligungsbericht 2020 

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes  

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für 
den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher 
verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, 
sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.  

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres 
Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei 
folgenden Merkmale zutreffen:  

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten 
Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 
Euro, 
 

2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der 
ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus, 
 

3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 
Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.  
 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr 
bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

Alle der aufgelisteten Merkmale trafen am Abschlussstichtag 31.12.2020 auf die Gemeinde 
Kirchhundem zu. Der Rat der Gemeinde Kirchhundem hat mit Beschluss vom 02.11.2023 gemäß § 116a 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2020 
Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Kirchhundem gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen 
Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. 

Der Beteiligungsbericht hat nach § 117 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen 
verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten: 

1. die Beteiligungsverhältnisse,  
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,  
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie  
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen 

untereinander und mit der Gemeinde. 

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates 
in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.   
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2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher 
und privatrechtlicher Form der Gemeinde Kirchhundem. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen 
Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde 
Kirchhundem, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, 
unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. 
Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kirchhundem durch 
die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.  

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, 
dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben 
hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch 
die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kirchhundem durch die verschiedenen 
Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.  

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der 
Aufbauorganisation der Gemeinde Kirchhundem insgesamt durch die Mitglieder der 
Vertretungsgremien.  

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Kirchhundem. Um diese Pflicht erfüllen zu können, 
müssen der Gemeinde Kirchhundem die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.  

Hierzu kann die Gemeinde Kirchhundem unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle 
Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 
117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).  

Grundlage des vorliegenden Beteiligungsberichtes bilden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das 
Geschäftsjahr 2020. 
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3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Kirchhundem 

 

Zusätzlich ist die Gemeinde Kirchhundem Mitglied in 

 8 auf ihrem Gebiet befindlichen Forstbetriebsgemeinschaften 
 der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG  
 der Raiffeisen Warengenossenschaft Kirchhundem 
 der Volksbank Bigge-Lenne eG 
 dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn, Lennestadt und der Gemeinde 

Kirchhundem 
 

 

Beteiligungen der
Gemeinde Kirchhundem 

Stand: 31.12.2020

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Wasserversorgung

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Abwasserentsorgung

0,862 %
Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) 

14,29 %
Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)
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3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio 
 

Im Berichtsjahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
der Gemeinde Kirchhundem gegeben Beteiligungsstruktur. 

3.2. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Kirchhundem 
 

Lfd.  
Nr.  

Beteiligung Höhe des 
Stammkapitals und 
des 
Jahresergebnisses 
am 31.12.2020 

(durchgerechneter) 
Anteil der Gemeinde 
Kirchhundem am 
Stammkapital 

Beteiligungsart 

TEURO TEURO % 
1.   Gemeinde 

Betriebszweig  
Wasserversorgung 

1.000 1.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2020 -187 
2.  Gemeinde 

Betriebszweig  
Abwasserversorgung 

5.000 5.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2020 448 
3.  Zweckverband 

Südwestfahlen IT (SIT) 
0 0 0,862 unmittelbar 

Jahresergebnis 2020 -916 
4.  Zweckverband 

Abfallwirtschaft im 
Kreis Olpe (ZAKO) 

0 0 14,29 unmittelbar 

Jahresergebnis 2020 0 
 

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 
Die Finanz- und Leistungsbeziehungen sind in den Einzeldarstellungen zur jeweiligen 
Beteiligung angegeben 

3.4. Einzeldarstellung  

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem zum 31. 
Dezember 2020 

3.4.1.1. Gemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung 
Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 1.000.000€ 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts  
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Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfolgt den öffentlichen Zweck der Versorgung der Bevölkerung 
in der Gemeinde Kirchhundem mit Trink- und Brauchwasser. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2020 2019 Veränderu

ngen  
2020 zu 

2019 

 2020 2019 Veränderun
gen  

2020 zu 
2019 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

8.033 7.774 259 Eigenkapital 1.276 1.463 0 

Umlauf-
vermögen 

771 1.077 -306 Sonder-
posten 

918 552 297 

    Rück-
stellungen 

156 137 316 

    Verbindlich-
keiten 

6.478 6.734 -256 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

24 35 -11 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - 

Bilanz-
summe 

8.828 8.886 -69 Bilanz-
summe 

8.828 8.886 -69 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2020 2019 Veränderungen 

2020 zu 2019 
 T€ T€ T€ 

1. Umsatzerlöse 1.148 1.135 13 
2. Sonstige betriebliche Erträge 53 69 -9 
3. Materialaufwand 472 499 -27 
4. Personalaufwand 254 225 -245 
5. Abschreibungen 400 335 65 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 143 129 14 
7. Finanzergebnis -118 -120 2 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) -187 -103 84 
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Personalbestand 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem beschäftigte während des 
Berichtsjahres ganzjährig zwei Wassermeister sowie ab dem 16.11.2020 befristet für ein Jahr einen 
dritten Wassermeister, eine/n kaufmännische/n Sachbearbeiter/in im Angestelltenverhältnis sowie eine 
kaufm. Betriebsleiterin im Angestelltenverhältnis zu einem Anteil von jeweils 0,5 Stellen. 

Geschäftsentwicklung 

Auszug aus dem Lageplan 2020 

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken 
Für 2021 waren Investitionen in das Anlagevermögen des Betriebszweiges Wasserversorgung in 
Höhe von insgesamt € 2,778 Mio. eingeplant.  
Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht 
vollständig umgesetzt bzw. begonnen werden. 
Beispielhaft sei hier das Projekt „Erneuerung TWL Frankfurter Straße“ in Welschen Ennest genannt, 
welches erst im Jahr 2022 zur Ausführung kam. 
 
Das Jahr 2022 war im Zuge des Krieges in der Ukraine von Materialknappheit und damit 
verbundenen stark steigenden Preisen geprägt. 
Dies führte dazu, dass die Erneuerung der TWL „Flaper Schulweg“ in Kirchhundem erst im Jahr 2022 
begonnen werden konnte. Die geplante Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2021 mit einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. € 117 gerechnet. 
 
Die auf der Basis des Jahresabschlusses 2016 kalkulierte, ab dem 01.01.2018 festgesetzte, 
Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,10 sowie die Grundgebühr in Höhe von jährlich 
€ 117,60 (monatlich € 9,80) wurde in 2020 nicht angepasst, da die neue Kalkulationsbasis aus dem 
Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2020 (Ende 2019) 
noch nicht vorlag. Begründet liegt diese Verzögerung in der Einführung der neuen Finanzsoftware 
„Infoma“ ab dem Jahr 2017, die in den Jahren 2018 und 2019 noch nicht abgeschlossen war sowie 
in Personal-/Stellenvakanzen in 2018 und 2019. Der Jahresabschluss 2017 konnte daher erst im 
Jahr 2020 fertig gestellt und geprüft werden. Dadurch bedingt verzögerten sich auch die 
Jahresabschlusserstellung und –prüfung der Jahre 2018 ff. 
 
Die Fertigstellung, Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte im Jahr 
2020 (Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020). Die Fertigstellung, Prüfung und 
Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte im Jahr 2021 (Beschluss des 
Gemeinderates vom 07.10.2021). Die Fertigstellung, Prüfung und Beschlussfassung des 
Jahresabschlusses 2019 erfolgte im Jahr 2022 (Beschluss des Gemeinderates vom 07.04.2022). 
 
Die nächste Gebührenanpassung erfolgt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020 
zum 01.01.2021 (Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,45 sowie Grundgebühr in Höhe 
von jährlich € 132,00 (monatlich € 11,00). Mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 
erfolgte die auf der Basis des Jahresabschlusses 2018 kalkulierte, ab dem 01.01.2022 festgesetzte, 
Anpassung der Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,70 sowie der Grundgebühr in 
Höhe von jährlich € 148,20 (monatlich € 12,35). Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2022 
erfolgte die auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 kalkulierte, ab dem 01.01.2023 festgesetzte, 
Anpassung der Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 3,15 sowie der Grundgebühr in 
Höhe von jährlich € 171,00 (monatlich € 14,25). 
 



12 
 

Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird weiterhin aus steuerlichen Gründen auf die 
Einführung einer Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung 
(EigVO NRW) ist für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes 
zu sorgen, um im Bereich der Daseinsvorsorge die tägliche Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser sicherstellen zu können. Dazu gehört u.a., dass regelmäßig im Laufe der Jahre in die 
Anlagen des Betriebes investiert wird und diese auf dem laufenden Stand der Technik gehalten 
werden (Reparatur, Wartung, Erweiterung, Erneuerung). Erhaltung der technischen 
Leistungsfähigkeit bedeutet nicht nur regelmäßige Instandhaltung bzw. „Reparaturbereitschaft“, 
sondern auch rechtzeitige Verbesserung und Erweiterung der Anlagen. Insofern werden durch den 
Betrieb, auch aufgrund der strengen gesetzlichen Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung 
2001, verstärkt seit dem Jahr 2009 regelmäßig neue Investitionen zur Verbesserung und 
Erweiterung des Anlagenbestandes vorgenommen, um die weitere Leistungsfähigkeit und 
Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge wirtschaftlich gewährleisten zu können. Die 
Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Anlagen erfolgt ausschließlich durch die Aufnahme 
von Fremdkapital, was sich seit Beginn der Investitionstätigkeit, und auch zukünftig, 
gebührensteigernd auswirken wird. 
 
Die Auflösungserträge aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse hingegen werden 
voraussichtlich jährlich geringer, Erträge aus Beitragsveranlagungen sind (aufgrund der 
abgeschlossenen Erstherstellung des Leitungsnetzes in Verbindung mit der einmaligen 
Beitragsveranlagung für die Herstellung) nicht mehr bzw. nur noch vereinzelt zu erwarten, lediglich, 
im Verhältnis zu den Aufwendungen, geringfügige Erträge aus Kostenersatz für die Neuherstellung 
von Hausanschlüssen werden zukünftig noch erzielt werden. Damit wird auch der Wert des 
Sonderpostens für Investitionszuschüsse geringer werden und zehrt sich voraussichtlich im Laufe 
der nächsten rd. 30 Jahre nahezu vollständig auf. 
 
Nach der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kirchhundem zählen die 
Hausanschlussleitungen zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage und nach der Satzung über die 
Erhebung von Anschlussbeiträgen und den Kostenersatz für Hausanschlüsse der Gemeinde 
Kirchhundem können die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen für Hausanschlüsse von den 
Gemeindewerken nicht über Kostenersatz vom jeweiligen Grundstückseigentümer zurückverlangt 
werden. Dies wird dazu führen, dass der steigende Unterhaltungsaufwand aufgrund fehlender 
Erträge auf die Gebührenzahler umgelegt werden muss. Bislang können diese Aufwendungen noch 
mit den Auflösungserträgen aus den Investitionszuschüssen ausgeglichen werden, die jedoch 
jährlich in der Regel rückläufig sind. Es bleibt abzuwarten, wie lange hier eine vollständige 
Kostendeckung auf diese Art und Weise noch möglich ist. Sollten die Erträge die Aufwendungen für 
die Hausanschlussleitungen nicht mehr decken, wird sich dies ebenfalls gebührensteigernd 
auswirken. 
 
Der Betriebszweig Wasserversorgung hat im Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag 
abgeschlossen (siehe hierzu Ausführungen im Anhang Seite 3). Der zum 31.12.2019 bestehende 
Bilanzverlust in Höhe von € 170.205,19 erhöhte sich durch den Jahresfehlbetrag 2020 i.H.v. € 
187.026,59 zum Stand 31.12.2020 auf insgesamt € 357.231,78. Es ist aufgrund möglicher 
außerplanmäßigen Mehraufwendungen, insbesondere durch nicht einplanbare Reparaturen am 
Leitungsnetz und den Hausanschlussleitungen, damit zu rechnen, dass sich die Verluste 
voraussichtlich weiter erhöhen werden. 
 
Die Gebührenausgleichsrückstellung weist keinen Bestand mehr aus, so dass 
Rückstellungsentnahmen zur Abfederung von Verlusten nicht möglich sind. 
 
Die Verlustvorträge 2012 bis 2014 wurden innerhalb des möglichen dreijährigen Zeitraumes der 
Weitergabe an die Gebührenzahler nach dem KAG bereits zu jeweils einem Drittel ab dem 
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Wirtschaftsjahr 2016 in die Gebühren 2016, 2017 und 2018 eingeplant. Ebenso wurde die 
Weitergabe des Verlustvortrags 2015 zu jeweils einem Drittel ab dem Wirtschaftsjahr 2017 in den 
Jahren 2017, 2018 und 2019 an die Gebührenzahler eingeplant. Der Verlustvortrag 2018 in Höhe 
von € 45.929,42 wird vollständig in die Gebühren des Jahres 2022 eingeplant. Der Verlustvortrag 
2019 in Höhe von € 103.349,80 wird jeweils zur Hälfte in die Gebühren der Jahre 2022 und 2023 mit 
eingeplant. Der Verlustvortrag 2020 in Höhe von € 187.026,59 wird jeweils zur Hälfte in die Gebühren 
der Jahre 2023 und 2024 mit eingeplant. 
 
Sofern es dem Betrieb nicht gelingt, den Verlustvortrag innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren 
über Gewinne abzudecken, muss er nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 6 
EigVO NRW) entweder aus den Rücklagen oder von der Gemeinde abgedeckt werden, wobei eine 
Verminderung der Rücklagen nur zulässig ist, wenn die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes 
dies zulässt, also wenn trotz der Verminderung die Aufgabenerfüllung und Entwicklung des 
Eigenbetriebes gewährleistet ist. 
 
Die Eigenkapitalquote des Betriebszweiges Wasserversorgung ist weiterhin rückläufig und beläuft 
sich auf 14,5 % (Vorjahr 16,5 %), die Fremdkapitalquote beträgt, bedingt durch die ausschließliche 
Finanzierung der Investitionen durch Fremdkapital, 75,1 % (Vorjahr 77,3 %). Zum Stichtag liegt die 
Eigenkapitalquote, bezogen auf eine um den Sonderposten gekürzte Bilanzsumme weit unterhalb 
der Größenordnung von 30 %, die bei vergleichbaren Betrieben als wünschenswert angesehen wird. 
 
Zukünftig wird die Eigenkapitalquote des Betriebes aufgrund der notwendigen Investitionen in die 
Anlagen und das Leitungsnetz trotz höherer Gebührensätze absehbar weiter rückläufig sein, so dass 
ein Ausgleich der Verluste aus der Rücklage des Betriebes nicht realisierbar ist, da nach § 10 Abs. 
 
3 EigVO NRW Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis stehen sollen. 
Erforderlichenfalls muss mittelfristig eine Erhöhung des Stammkapitals eingeplant werden, sollte die 
Eigenkapitalausstattung des Betriebes sich wie bisher weiterentwickeln. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserverbrauch des Berichtsjahres gestiegen. Es ist jedoch zu 
erwarten, dass die Wasserverbräuche zukünftig bedingt durch abnehmende Einwohnerzahlen im 
Versorgungsgebiet bzw. den vermehrten Einsatz von wassersparenden technischen 
Haushaltsgeräten in den Haushalten eher rückläufig sein wird und sich dieser Trend voraussichtlich 
auch in den Folgejahren weiter fortsetzen wird, sofern sich das Abnehmerverhalten zukünftig nicht 
ändert. 
 
Bei den Eigengewinnungsanlagen in Albaum und Heinsberg wurden im Berichtsjahr gemäß gültiger 
Trinkwasserverordnung regelmäßig Trinkwasseruntersuchungen durch das Hygieneinstitut 
durchgeführt, um evtl. bestehende Risiken von Wasserverunreinigungen auszuschließen. 
 
Neben der umfassenden Erneuerung des Leitungsnetzes und der sonstigen Anlagen ist der 
Vermeidung bzw. schnellstmöglichen Behebung von Wasserrohrbrüchen oberste Priorität 
beizumessen, wobei insbesondere im Bereich der Eigenversorgung noch die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hinzukommt. 
 
In 2012 wurde ein Konzept für das Eigenversorgungsgebiet in Albaum und Heinsberg zur Sanierung 
und Optimierung der Wassergewinnungs- und speicher- sowie der Aufbereitungsanlagen und 
Leitungen durch ein von den Gemeindewerken beauftragtes Ingenieurbüro in Abstimmung mit der 
Unteren Wasserbehörde und dem Gesundheitsamt des Kreises Olpe erarbeitet, welches dem 
Betriebsausschuss in der Dezembersitzung 2013 zur Kenntnisnahme vorgelegt und von Seiten des 
hier einbezogenen Fachplaners für Siedlungswasserwirtschaft bzw. Wasserversorgung 
(Hydrogeologe) ausgiebig erläutert wurde. 
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Das Investitionsvolumen für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2016 bis 
2020 beträgt nach heutigem Stand insgesamt € 3,244 Mio. 

 
Unter Zugrundelegung der investierten Gesamtsumme wird sich die Umsetzung dieser Maßnahmen 
an den Anlagen und Leitungen, resultierend aus dem daraus entstehenden Zins- und 
Abschreibungsaufwand, bei einem geschätzten Wasserverbrauch von rd. 360.000 m3 
voraussichtlich langfristig bei der Verbrauchsgebühr mit zusätzlich 59 Cent pro Kubikmeter jährlich 
auswirken (bei einem 4-Personen-Haushalt unter Zugrundelegung eines „pro-Kopf“-Verbrauchs von 
jährlich 40 m3 beträgt dies brutto € 101,01 jährlich). Sowohl der Wasserverbrauch als auch der 
durchschnittliche Zinsaufwand können jedoch variieren. Insofern handelt es sich bei den 
vorgenannten Auswirkungen auf die Gebührenhöhe um eine Prognose, die jedoch bereits jetzt schon 
erkennen lässt, dass erhebliche Gebührenerhöhungen durch diese getätigten Investitionen 
unvermeidbar sind und diese langfristig das Niveau der Wassergebühr um rd. 60 Cent steigen 
lassen. Gleichzeitig schlagen sich diese bereits in der aktuell erhobenen Gebühr nieder. (Siehe 
nachfolgendes Berechnungsbeispiel): 

 
Gleichwohl können die Fixkosten für Abschreibungs- und Zinsaufwand teilweise bis zu 30 % vom 
Gesamtgebührenaufkommen auch auf die Grundgebühr umgelegt werden, wovon regelmäßig 
Gebrauch gemacht wird. 
 
Die mögliche Alternative, die Eigenförderung in den betroffenen Wasserversorgungsbereichen 
aufzugeben und auch dieses Gebiet dem Wasserzukaufsbereich zuzuordnen, hätte jedoch bereits 
nach damaliger Einschätzung noch höhere Auswirkungen auf die Gebührensätze gehabt. Daher hat 
sich der Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 04.06.2007 weiterhin für die Sicherstellung der 
Wasserversorgung in Heinsberg und Albaum im Wege der Eigengewinnung ausgesprochen, 
nachdem sich diese aufgrund durchgeführter Variantenuntersuchungen als die wirtschaftlichere 
erwiesen hatte. Das in 2007 geschätzte Investitionsvolumen für den Anschluss Heinsberg und 
Albaum an die Kreiswasserversorgung in Würdinghausen betrug seinerzeit € 2,4 Mio, die 
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Herstellungskosten wären jedoch bereits 7 Jahre später zum Zeitpunkt des Projektbeginns: 
„Umsetzung der Baumaßnahmen zur Sanierung der Wassereigengewinnungsanlagen Albaum und 
Heinsberg“ für einen Anschluss lt. Aussage der Kreiswerke Olpe schon doppelt so hoch gewesen. 
 
Mit der Umsetzung des Großprojektes wurde in 2014 begonnen, die Restarbeiten wurden, bis auf 
die Sanierung der Quellfassungen „Quelle 2, Laubhagen“, Heinsberg und „Quelle Bormecke“, 
Albaum, im Jahr 2020 beendet. 
 
Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdenden Risiken 
bestanden. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass der Hauptzweck des Betriebszweiges, nämlich 
die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, jederzeit sichergestellt war. 
 
Organe und deren Zusammensetzung 

Bis 31.10.2020 Ab 01.11.2020 
Vorsitzender                     Stamm, Gerhard  
1. stellv. Vorsitzender     Schädler, Martin 
2. stellv. Vorsitzender     Dr. Roloff, Joachim  
 Fox, Thomas  
 Thielmann, Holger  
 Kleffmann, Paul  
 Wittstock-Fretter, Jürgen  
 Nathe, Horst Dieter  
 Wrede, Matthias  
 Szymczak, Anna Elisabeth 
 Engelmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Von Schledorn, Frank Dipl.Ing. (verstorben am 

22.08.2020) 

Vorsitzender                     Schürmann, Diethard  
1. stellv. Vorsitzender     Wittstock-Fretter, Jürgen 
2. stellv. Vorsitzender      Schädler, Martin 
 Hans, Andre  
 Meyer, Peter  
 Schwermer, Christin  
 Behle-Suerbier, Katharina  
 Beckmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Thielmann, Holger (sachkundiger Bürger) 
 Märker, Herbert (sachkundiger Bürger)  
 Kämpf, Patrick (sachkundiger Bürger)  

 
 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern am 
31.12.2020 2 Frauen an (Frauenanteil: 18,18 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent 
nicht erreicht/unterschritten. 
 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
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3.4.1.2. Gemeindewerke Betriebszweig Abwasserentsorgung 
Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 5.000.000 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Zwecks des Betriebszweigs Abwasserentsorgung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist 
die Erfüllung der der Gemeinde obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des 
Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) und aller den Betriebszweck fördernden 
Geschäfte 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter 
der Gemeinde Kirchhundem. 
 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Abwasserversorgung hat im Jahr 2020 341 T € an die Gemeinde ausgeschüttet. 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2020 2019 Veränderu

ngen  
2020 zu 

2019 

 2020 2019 Veränderu
ngen  

2020 zu 
2019 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

22.160 22.923 -763 Eigenkapital 14.580 14.560 0 

Umlauf-
vermögen 

2.432 2.658 -226 Sonder-
posten 

5.303 5.291 12 

    Rück-
stellungen 

1.981 1.825 156 

    Verbindlich-
keiten 

2.731 3.905 -1.174 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

3 5 -2 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

0 0 0 

Bilanz-
summe 

24.595 25.581 -986 Bilanz-
summe 

24.595 25.581 -986 

 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 
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Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2020 2019 Veränderungen 

2020 zu 2019 
 T€ T€ T€ 

1. Umsatzerlöse 2.983 2.874 109 
2. Sonstige betriebliche Erträge 240 234 6 
3. Materialaufwand 1.313 1.278 35 
4. Personalaufwand - - - 
5. Abschreibungen 917 933 -16 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 544 428 116 
7. Finanzergebnis -89 -97 8 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 361 372 -11 

 
Personalbestand 

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich des 
Personals der Gemeinde. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind unter „Aufwendungen für bezogene 
Leistungen“ innerhalb des Personalaufwands (Bauhofbereich) und unter „Sonstige betriebliche 
Aufwendungen“ (Verwaltungsbereich) ausgewiesen. 

Geschäftsentwicklung 
Auszug aus dem Lageplan 2020 
 
Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken 
 
Die auf der Basis des Jahresabschlusses 2016 kalkulierte, ab dem 01.01.2018 festgesetzte, 
Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,72 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder, 
€ 1,75 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 0,94 für die Einwohner ohne Kanalanschluss sowie die 
Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,79 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder und € 0,60 für 
die Ruhrverbandsmitglieder wurde in 2020 nicht angepasst, da die neue Kalkulationsbasis aus dem 
Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2020 (Ende 2019) 
noch nicht vorlag (Begründung siehe Seite 4 Lagebericht - Ausführungen zu Punkt 2., BZ 
Wasserversorgung). 
 
Die nächste Gebührenanpassung erfolgt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020 
zum 01.01.2021 (Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,80 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder, € 1,96 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 1,48 für die Einwohner ohne 
Kanalanschluss sowie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,69 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder und € 0,54 für die Ruhrverbandsmitglieder). 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 erfolgte die auf der Basis des Jahresabschlusses 
2018 kalkulierte, ab dem 01.01.2022 festgesetzte, Anpassung der Schmutzwassergebühr pro m3 
Abwasser in Höhe von € 3,73 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder, € 1,70 für die 
Ruhrverbandsmitglieder und € 1,42 für die Einwohner ohne Kanalanschluss sowie die 
Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,79 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder und € 0,63 für 
die Ruhrverbandsmitglieder. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2022 erfolgte die auf der 
Basis des Jahresabschlusses 2019 kalkulierte, ab dem 01.01.2023 festgesetzte, Anpassung der 
Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,17 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder, 
€ 1,11 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 1,78 für die Einwohner ohne Kanalanschluss sowie die 
Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,71 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder und € 0,54 für 
die Ruhrverbandsmitglieder. 
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Im Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2021 unter 
Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von rd. T€ 300 
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 185 gerechnet. 
 
Von großer Bedeutung werden in den kommenden Jahren weiterhin die 
Kanalsanierungsmaßnahmen, unter anderem zur Beseitigung des Fremdwasseranteiles, bleiben. 
Untersuchungen des Ruhrverbandes lassen erkennen, dass weiterer Handlungsbedarf zur 
Fremdwasserbeseitigung besteht, der mit weiteren zukünftigen Sanierungsmaßnahmen verbunden 
sein wird. 
 
Für den Abwasserbetrieb liegen in der Beseitigung des Fremdwassers einerseits 
gebührenentlastende Chancen, denn wenn die verminderten Fremdwassereinträge in den 
Kläranlagen des Ruhrverbandes „gemeindescharf“ zurechenbar sind, werden sich die in dem 
Verbandsbeitrag enthaltenen Kosten hierfür verringern. Andererseits muss betont werden, dass der 
größte Anteil der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 
Direktaufwand darstellt, der sich über die Jahre, in denen die Sanierungen vorgenommen werden, 
deutlich gebührensteigernd auswirken wird. 
 
Risiken ergeben sich daneben aus möglichen strukturellen Veränderungen (z.B. allgemeiner 
Bevölkerungsrückgang, geringere Schmutzwassermengen infolge niedrigeren Wasserverbrauchs 
und dergleichen) im Gemeindegebiet. 
 
Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdende Risiken 
bestanden. Auch für die Zukunft sind außer den oben genannten keine weiteren wesentlichen 
Risiken erkennbar. 
 
Organe und deren Zusammensetzung 

Bis 31.10.2020 Ab 01.11.2020 
Vorsitzender                     Stamm, Gerhard  
1. stellv. Vorsitzender     Schädler, Martin 
2. stellv. Vorsitzender     Dr. Roloff, Joachim  
 Fox, Thomas  
 Thielmann, Holger  
 Kleffmann, Paul  
 Wittstock-Fretter, Jürgen  
 Nathe, Horst Dieter  
 Wrede, Matthias  
 Szymczak, Anna Elisabeth 
 Engelmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Von Schledorn, Frank Dipl.Ing. (verstorben am 

22.08.2020) 

Vorsitzender                     Schürmann, Diethard  
1. stellv. Vorsitzender     Wittstock-Fretter, Jürgen 
2. stellv. Vorsitzender      Schädler, Martin 
 Hans, Andre  
 Meyer, Peter  
 Schwermer, Christin  
 Behle-Suerbier, Katharina  
 Beckmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Thielmann, Holger (sachkundiger Bürger) 
 Märker, Herbert (sachkundiger Bürger)  
 Kämpf, Patrick (sachkundiger Bürger)  

 
 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  
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Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern am 31.12.2020 
2 Frauen an (Frauenanteil: 18,18 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 
 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
 

3.4.1.3. Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT)  
Basisdaten 

Anschrift Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer St.-Johann-Str. 23, 57074 
Siegen 

Gründungsjahr 2018 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Zweck der Beteiligung 

Die kommunalen IT-Dienstleister KDZ-Westfalen Süd und die KDVZ Citkomm haben sich zum 01.01.2018 
zu dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) zusammengeschlossen. Der Zweckverband 
stellt seinen Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der 
Informationstechnik zur Verfügung. 

Ziele der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Zweckverband hat die Aufgabe, seine Leistungen im Rahmen einer abgestimmten 
informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert und wirtschaftlich den 
Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Ihm obliegt die umfassende Unterstützung der 
Verbandsmitglieder in allen Belangen der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Rahmen 
eines Organisations-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes. Gemeinsames 
Ziel ist ein effektiveres und wirtschaftlicheres Arbeiten, die Nutzung von Synergieeffekten und die 
Vermeidung von mittelfristigen Kostensteigerungen. Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Die Gemeinde Kirchhundem ist mit einem Anteil von 0,952% an der SIT beteiligt. Dies entspricht bei 
Kommunen mit einer Einwohnerzahl von unter 20.000 Einwohnern einer Stimme in der 
Verbandsversammlung. Diese wiederum ist zu 100 % an der SIT GmbH und der CitKomm assets GmbH 
(ruhend gestellt) beteiligt. 

Mitglieder 
Hochsauerlandkreis 
Märkischer Kreis 
Kreis Olpe 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
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Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem zahlt eine Verbandsumlage sowie Einzelrechnungen in Höhe von 
 2019 ~ 321 T € 
 2020 ~ 322 T€  

 
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2020 2019 Veränder

ungen  
2020 zu 

2019 

 2020 2019 Veränder
ungen  

2020 zu 
2019 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

22.987 20.288 2.699 Eigenkapital 5.245 6.848 -1.603 

Umlauf-
vermögen 

38.813 41.628 -2.815 Sonder-
posten 

0 0 0 

    Rück-
stellungen 

43.672 42.086 1.586 

    Verbindlich-
keiten 

14.887 14.858 29 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

2.004 1.876 128 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

0 1 -1 

Bilanz-
summe 

63.804 63.793 11 Bilanz-
summe 

63.804 63.793 11 

 
Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2020 2019 Veränderungen 

2020 zu 2019 
 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 41.560 38.202 3.358 
2. Sonstige betriebliche Erträge 909 1.019 -110 
3. Materialaufwand -19.920 -16.586 -3.334 
4. Personalaufwand -15.818 -14.563 -1.255 
5. Abschreibungen -3.540 -3.497 -43 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.129 -3.041 -1.088 
7. Finanzergebnis 24 -329 353 
8. Ergebnis vor Ertragssteuern -915 1.203 -2.118 
9. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) -915 1.203 -2.118 

Kreis Soest 
Mit ihren 59 kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 
Sowie 7 Städte und Gemeinden 
aus den Rheinisch-Bergischen 
Kreis 

Gehaltene Beteiligungen  % 
SIT GmbH 100,00 
Citkomm assets GmbH 100,00 
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Personalbestand 

2020 lag die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beim 
Zweckverband Südwestfalen-IT bei 171, bei der Tochtergesellschaft SIT GmbH waren durchschnittlich 
97 Beschäftigte zu verzeichnen. Die CitKomm assets GmbH ist ruhend gestellt und verfügt daher über 
kein Personal. 
 

Geschäftsentwicklung 
Es werden hier Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020 dargestellt: 
 
Die finanzielle Entwicklung der SIT wird durch die Ausrichtung auf kommunale Kunden wesentlich 
durch die allgemeine Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden beeinflusst. Auf Grund 
der wachsenden Aufgaben der Kommunen in Bezug auf die Digitalisierung ist für den Zweckverband 
die Lage positiv zu beurteilen. Die Corona-Pandemie hat bis jetzt keine negativen Auswirkungen 
auf die Finanzlage der SIT. Die Liquidität des Verbands war im Jahr 2020 ganzjährig 
gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. 
Der Konzern Südwestfalen-IT hat im Jahr 2020 ein negatives Gesamtergebnis von 183.745,97 
€ erzielt. Der Zweckverband hat das Jahr mit einem Verlust von 915.621,54 € abgeschlossen. 
 
Die Corona-Krise stellt die Kommunen auch im IT-Bereich vor wichtige und oft schwierige 
Entscheidungen. Auf der einen Seite der Ruf nach der Beschleunigung der Digitalisierung und auf 
der anderen die sinkenden Einnahmen durch die geschwächte Wirtschaft. Die Verbandsmitglieder 
werden ihre Ausgaben für die Informationstechnik überprüfen und ggf. neu planen müssen. 
 
Die SIT wird weiter versuchen, selbst und über die Tochtergesellschaft SIT GmbH, neue Kunden 
außerhalb des Einzugsbereichs zu gewinnen und damit zusätzliche positive Effekte zu erzielen. 
Sofern der positive Geschäftsverlauf bei der SIT GmbH anhalten sollte, ist von weiteren 
Gewinnausschüttungen an den Zweckverband auszugehen. 
 
Wie auch für viele andere Unternehmen stellt die Unsicherheit der weiteren Entwicklung der 
Corona-Pandemie eine große Herausforderung für die Prognoseberichterstattung und die Einschätzung 
der damit verbundenen Risiken bei der SIT dar. 
 
Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsversammlung  
Die Verbandsversammlung besteht aus 116 Vertretern der Verbandsmitglieder.  
Vorsitzende:   Landrätin Eva Irrgang, Kreis Soest,  
stellv. Vorsitzender:  Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann, Gemeinde Neunkirchen.  
 
Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 2 beratenden Mitgliedern.  
 
Verbandsvorsteher:   Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe,  
1. stellv. Verbandsvorsteher:  Landrat Marco Voge, MK,  
2. stellv. Verbandsvorsteher:  Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen, HSK.  
 
Geschäftsführung:   Thomas Coenen, Kerstin Pliquett 
 



22 
 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Dem Verwaltungsrat gehört von den insgesamt 28 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil 3,6 %). Der in § 
12 Abs. 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % wird nicht erreicht. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Die SIT hat einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2023 erstellt 

3.4.1.4. Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) 
Basisdaten 

Anschrift  
Gründungsjahr 2016 
Beitritt der Gemeinde Kirchhundem 2016 

Grundkapital Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zweckverband 

 
 

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes 
zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.  
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  
 

Die Gemeinde Kirchhundem ist aufgrund der Stimmrechte in der Zweckverbandsversammlung zu 
14,29 % am Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) beteiligt.  
 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem hat eine Verbandsumlage in Höhe von 
 2019 ~ 254 T€ 
 2020 ~ 263 T €  

gezahlt. 

 

 

 

 

 



23 
 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          
Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2020 2019 Verände

rungen  
2020 zu 

2019 

 2020 2019 Veränderun
gen  

2020 zu 
2019 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

1.529 1.649 - 120 Eigenkapital - - - 

Umlauf-
vermögen 

1.638 1.590 48 Sonder-
posten 

- - - 

I. Forderung
en und 
sonstige 
Vermöge
nsgegenst
ände 

 119   - - - 

II.Liquide 
Mittel 

 1.471 634     

    Rück-
stellungen 

77 10 - 67 

    Verbindlich-
keiten 

3.090 3.229 -139 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - 

Bilanz-
summe 

3.167 3.239 -72 Bilanz-
summe 

3.167 3.239 -72 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2020 2019 Veränderungen 

2020 zu 2019 
 T€ T€ T€ 
1. Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen 
6.149 5.866 283 

2. Sonstige ordentliche Erträge 849 738 111 
3. Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 
6.619 6.352 267 

4. Personalaufwand 0 0 0 
5. Abschreibungen 140 165 -25 
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 231 80 151 
7. Finanzergebnis -8 -9 1 
8. Ergebnis vor Ertragssteuern    
9. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 0 0 0 
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Personalbestand 

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. 

Geschäftsentwicklung 
Verkürzter Auszug aus dem Lagebericht 

 

Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsmitglieder  
 Kreis Olpe 
 Stadt Drolshagen  
 Gemeinde Finnentrop  
 Gemeinde Kirchhundem  
 Stadt Lennestadt  
 Stadt Olpe  
 Gemeinde Wenden  
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Zweckverbandsversammlung  
bis 31.10.2020 ab 31.10.2020  
Verbandsvorsteher      Ulrich Berghof 
Geschäftsführer            Theo Melcher  
 Thomas Bär 
 Ralf Beckmann 
 Ulrich Berghof 
 Hubert Brill 
 Markus Bröcher 
 Heribert Burghaus 
 Dietmar Heß 
 Stefan Hundt 
 Thomas Munschek 
 Andreas Reinery 
 Markus Scherer 
 Andreas Wintersohl 
 Mathias Wrede 

Verbandsvorsteher            Björn Jarosz   
Geschäftsführer                  Gregor Becker          
 Thomas Bär 
 Ulrich Berghof 
 Markus Bröcher 
 Marcus Cramer 
 Johannes Eichert 
 Andre Hans 
 Achim Henkel 
 Björn Jarosz 
 Johannes Korn 
 Ludwig Möthe 
 Thomas Munschek 
 Markus Scherer 
 Karsten Schürheck 

 
Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern am 31.12.2020 
0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan entfällt, da die Beteiligung keine eigenen Beschäftigten hat. 

3.4.1.5. Weitere unmittelbare Beteiligungen 

Die folgenden weiteren unmittelbaren Beteiligungen 
• 8 auf ihrem Gebiet befindlichen Forstbetriebsgemeinschaften 
• der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG  
• der Raiffeisen Warengenossenschaft Kirchhundem 
• der Volksbank Bigge-Lenne eG 
• dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn, Lennestadt und der Gemeinde 

Kirchhundem 
weisen eine so geringe Beteiligungsquote aus, dass auf eine genaue Darstellung verzichtet wird. 
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Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021 der Gemeinde Kirchhundem  

Vorwort  

Kommunen sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie werden daher im hoheitlichen 
Aufgabenbereich tätig. Daneben beteiligen sich Kommunen auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben dürfen sich Kommunen wirtschaftlich betätigen. Im Rahmen der 
Daseinsvorsorge haben Kommunen zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.  

Die Gemeinde Kirchhundem nimmt einige dieser Aufgaben durch Beteiligungen wahr. Diese 
Beteiligungsunternehmen sind für die Gemeinde Kirchhundem wichtige Partner. Einen Überblick über 
die Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem liefert der auf den folgenden Seiten aufgeführte 
Beteiligungsbericht. Dieser dient dazu, die Transparenz des kommunalen wirtschaftlichen Handelns zu 
erhöhen. Er unterrichtet umfassend über die Formen, den Umfang und die Ergebnisse privat- und 
öffentlich-rechtlicher Beteiligung und bietet die Möglichkeit sich über die Beteiligungen der Gemeinde 
Kirchhundem zu informieren. 
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1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes 
vorschreiben.  

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die 
Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren 
rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – 
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).  

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich 
betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art 
und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) 
und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des 
Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der 
Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser 
und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). 

 Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 
GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist 
(Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner 
erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der 
Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des 
Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit 
ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können 
entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.  

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die 
nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen 
so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 
Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen 
Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens 
eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.  

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen 
Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche 
Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW 
Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen 5 oder sich daran 
beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, 
Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, 
welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.  
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Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss 
jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung 
der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im 
zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit 
der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen 
Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur 
Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.  

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene 
Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff 
dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns 
maßgeblich ist. 
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2. Beteiligungsbericht 2021 

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes  

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für 
den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher 
verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, 
sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.  

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres 
Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei 
folgenden Merkmale zutreffen:  

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten 
Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 
Euro, 
 

2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der 
ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus, 
 

3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen 
verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 
Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.  
 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr 
bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

Alle der aufgelisteten Merkmale trafen am Abschlussstichtag 31.12.2021 auf die Gemeinde 
Kirchhundem zu. Der Rat der Gemeinde Kirchhundem hat mit Beschluss vom 22.02.2024 gemäß § 116a 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2021 
Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Kirchhundem gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen 
Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. 

Der Beteiligungsbericht hat nach § 117 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen 
verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten: 

1. die Beteiligungsverhältnisse,  
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,  
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie  
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen 

untereinander und mit der Gemeinde. 

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des 
Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.   



7 
 

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Kirchhundem. Er lenkt den Blick jährlich auf die 
einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der 
Gemeinde Kirchhundem, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten 
gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören 
würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
Kirchhundem durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.  

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen 
ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden 
Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den 
Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kirchhundem durch die 
verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.  

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der 
Aufbauorganisation der Gemeinde Kirchhundem insgesamt durch die Mitglieder der 
Vertretungsgremien.  

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Kirchhundem. Um diese Pflicht erfüllen zu können, 
müssen der Gemeinde Kirchhundem die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.  

Hierzu kann die Gemeinde Kirchhundem unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich 
alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert 
(vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).  

Grundlage des vorliegenden Beteiligungsberichtes bilden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen für 
das Geschäftsjahr 2021. 
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3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Kirchhundem 

 

Zusätzlich ist die Gemeinde Kirchhundem Mitglied in 

 8 auf ihrem Gebiet befindlichen Forstbetriebsgemeinschaften 
 der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG  
 der Raiffeisen Warengenossenschaft Kirchhundem 
 der Volksbank Bigge-Lenne eG 
 dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn, Lennestadt und der Gemeinde 

Kirchhundem 

 

 

Beteiligungen der
Gemeinde Kirchhundem 

Stand: 31.12.2021

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Wasserversorgung

100 % 
Gemeindewerke

Betriebszweig Abwasserentsorgung

0,862 %
Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) 

14,29 %
Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)
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3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio 
 

Im Berichtsjahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
der Gemeinde Kirchhundem gegeben Beteiligungsstruktur. 

3.2. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Kirchhundem 
 

Lfd.  
Nr.  

Beteiligung Höhe des 
Stammkapitals und 
des 
Jahresergebnisses 
am 31.12.2020 

(durchgerechneter) 
Anteil der Gemeinde 
Kirchhundem am 
Stammkapital 

Beteiligungsart 

TEURO TEURO % 
1.   Gemeinde 

Betriebszweig  
Wasserversorgung 

1.000 1.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2021 -187 
2.  Gemeinde 

Betriebszweig  
Abwasserversorgung 

5.000 5.000 100 unmittelbar 

Jahresergebnis 2021 448 
3.  Zweckverband 

Südwestfahlen IT (SIT) 
0 0 0,862 unmittelbar 

Jahresergebnis 2021 -1.108 
4.  Zweckverband 

Abfallwirtschaft im 
Kreis Olpe (ZAKO) 

0 0 14,29 unmittelbar 

Jahresergebnis 2021 0 
 

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 
Die Finanz- und Leistungsbeziehungen sind in den Einzeldarstellungen zur jeweiligen 
Beteiligung angegeben 

3.4. Einzeldarstellung  

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem 
zum 31. Dezember 2021 

3.4.1.1. Gemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung 
Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 1.000.000€ 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts  
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Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfolgt den öffentlichen Zweck der Versorgung der Bevölkerung 
in der Gemeinde Kirchhundem mit Trink- und Brauchwasser. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2021 2020 Veränderu

ngen  
2021 zu 

2020 

 2021 2020 Veränderun
gen  

2021 zu 
2020 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

7.855 8.033 -178 Eigenkapital 1.241 1.276 0 

Umlauf-
vermögen 

802 771 31 Sonder-
posten 

933 918 15 

    Rück-
stellungen 

161 156 5 

    Verbindlich-
keiten 

6.354 6.478 -124 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

32 24 8 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

 - - 

Bilanz-
summe 

8.689 8.828 -139 Bilanz-
summe 

8.689 8.828 -139 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2021 2020 Veränderungen 

2021 zu 2020 
 T€ T€ T€ 

1. Umsatzerlöse 1.286 1.148 138 
2. Sonstige betriebliche Erträge 64 53 4 
3. Materialaufwand 429 472 -43 
4. Personalaufwand 288 254 34 
5. Abschreibungen 415 400 15 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 137 143 -6 
7. Finanzergebnis -116 -118 2 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) -36 -187 151 
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Personalbestand 

Der Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem beschäftigte während des 
Berichtsjahres durchschnittlich zwei Wassermeister, eine/n kaufmännische/n Sachbearbeiter/in im 
Angestelltenverhältnis zu einem Anteil von 0,6 Stellen sowie eine kaufm. Betriebsleiterin im 
Angestelltenverhältnis zu einem Anteil von 0,4 Stellen. 

Geschäftsentwicklung 

Auszug aus dem Lageplan 2021 

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken 
Für 2022 waren Investitionen in das Anlagevermögen des Betriebszweiges Wasserversorgung in 
Höhe von insgesamt € 3,383 Mio. eingeplant. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen ergeben 
sich im Einzelnen aus dem Anhang. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2022 konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht 
vollständig umgesetzt bzw. begonnen werden. Darüber hinaus war das Jahr 2022 im Zuge des 
Krieges in der Ukraine von Materialknappheit und damit verbundenen stark steigenden Preisen 
geprägt. Dies führte dazu, dass beispielsweise die Erneuerung der TWL „Flaper Schulweg“ in 
Kirchhundem erst im Jahr 2022 begonnen werden konnte. Die geplante Fertigstellung ist für das 
Jahr 2023 vorgesehen. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2022 mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 100 gerechnet. Nach dem aktuell vorliegenden Stand wird 
das Ergebnis jedoch deutlich niedriger ausfallen. 
 
Die nächste Gebührenanpassung erfolgte gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020 
zum 01.01.2021 (Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,45 sowie Grundgebühr in 
Höhe von jährlich € 132,00 (monatlich € 11,00). Mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 
erfolgte die auf der Basis des Jahresabschlusses 2018 kalkulierte, ab dem 01.01.2022 festgesetzte, 
Anpassung der Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 2,70 sowie der 
Grundgebühr in Höhe von jährlich € 148,20 (monatlich € 12,35). Mit Beschluss des Gemeinderates 
vom 15.12.2022 erfolgte die auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 kalkulierte, ab dem 
01.01.2023 festgesetzte, Anpassung der Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser in Höhe von € 3,15 
sowie der Grundgebühr in Höhe von jährlich € 171,00 (monatlich € 14,25). 
Der Kreistag in Olpe hat in der Sitzung vom 25.09.2023 beschlossen, dass der Wasserbezugspreis 
von den Kreiswerken Olpe zum 01.01.2024 um 15% angehoben wird. Somit wird eine weitere 
Erhöhung der Verbrauchsgebühr je m³ Wasser für Jahr 2024 unumgänglich sein. 
 
Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird weiterhin aus steuerlichen Gründen auf die 
Einführung einer Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung 
(EigVO NRW) ist für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes 
zu sorgen, um im Bereich der Daseinsvorsorge die tägliche Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser sicherstellen zu können. Dazu gehört u.a., dass regelmäßig im Laufe der Jahre in die 
Anlagen des Betriebes investiert wird und diese auf dem laufenden Stand der Technik gehalten 
werden (Reparatur, Wartung, Erweiterung, Erneuerung). Erhaltung der technischen 
Leistungsfähigkeit bedeutet nicht nur regelmäßige Instandhaltung bzw. „Reparaturbereitschaft“, 
sondern auch rechtzeitige Verbesserung und Erweiterung der Anlagen. Insofern werden durch den 
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Betrieb, auch aufgrund der strengen gesetzlichen Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung 
2001, verstärkt seit dem Jahr 2009 regelmäßig neue Investitionen zur Verbesserung und 
Erweiterung des Anlagenbestandes vorgenommen, um die weitere Leistungsfähigkeit und 
Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge wirtschaftlich gewährleisten zu können. Die 
Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Anlagen erfolgt ausschließlich durch die 
Aufnahme von Fremdkapital, was sich seit Beginn der Investitionstätigkeit, und auch zukünftig, 
gebührensteigernd auswirken wird. 
 
Die Auflösungserträge aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse hingegen werden 
voraussichtlich jährlich geringer, Erträge aus Beitragsveranlagungen sind (aufgrund der 
abgeschlossenen Erstherstellung des Leitungsnetzes in Verbindung mit der einmaligen 
Beitragsveranlagung für die Herstellung) nicht mehr bzw. nur noch vereinzelt zu erwarten, lediglich, 
im Verhältnis zu den Aufwendungen, geringfügige Erträge aus Kostenersatz für die Neuherstellung 
von Hausanschlüssen werden zukünftig noch erzielt werden. Damit wird auch der Wert des 
Sonderpostens für Investitionszuschüsse geringer werden und zehrt sich voraussichtlich im Laufe 
der nächsten rd. 30 Jahre nahezu vollständig auf. 
 
Nach der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kirchhundem zählen die 
Hausanschlussleitungen zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage und nach der Satzung über 
die Erhebung von Anschlussbeiträgen und den Kostenersatz für Hausanschlüsse der Gemeinde 
Kirchhundem können die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen für Hausanschlüsse von 
den Gemeindewerken nicht über Kostenersatz vom jeweiligen Grundstückseigentümer 
zurückverlangt werden. Dies wird dazu führen, dass der steigende Unterhaltungsaufwand aufgrund 
fehlender Erträge auf die Gebührenzahler umgelegt werden muss. Bislang können diese 
Aufwendungen noch mit den Auflösungserträgen aus den Investitionszuschüssen ausgeglichen 
werden, die jedoch jährlich in der Regel rückläufig sind. Es bleibt abzuwarten, wie lange hier eine 
vollständige Kostendeckung auf diese Art und Weise noch möglich ist. Sollten die Erträge die 
Aufwendungen für die Hausanschlussleitungen nicht mehr decken, wird sich dies ebenfalls 
gebührensteigernd auswirken. 
 
Der Betriebszweig Wasserversorgung hat im Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag 
abgeschlossen (siehe hierzu Ausführungen im Anhang Seite 3). Der zum 31.12.2020 bestehende 
Bilanzverlust in Höhe von € 357.231,78 erhöhte sich durch den Jahresfehlbetrag 2021 i.H.v. € 
35.552,95 zum Stand 31.12.2021 auf insgesamt € 392.784,73. Es ist aufgrund möglicher 
außerplanmäßigen Mehraufwendungen, insbesondere durch nicht einplanbare Reparaturen am 
Leitungsnetz und den Hausanschlussleitungen, damit zu rechnen, dass sich die Verluste 
voraussichtlich weiter erhöhen werden. 
 
Die Gebührenausgleichsrückstellung weist keinen Bestand mehr aus, so dass 
Rückstellungsentnahmen zur Abfederung von Verlusten nicht möglich sind. 
 
Die Verlustvorträge 2012 bis 2014 wurden innerhalb des möglichen dreijährigen Zeitraumes der 
Weitergabe an die Gebührenzahler nach dem KAG bereits zu jeweils einem Drittel ab dem 
Wirtschaftsjahr 2016 in die Gebühren 2016, 2017 und 2018 eingeplant. Ebenso wurde die Weitergabe 
des Verlustvortrags 2015 zu jeweils einem Drittel ab dem Wirtschaftsjahr 2017 in den 
Jahren 2017, 2018 und 2019 an die Gebührenzahler eingeplant. Der Verlustvortrag 2018 in Höhe 
von € 45.929,42 wird vollständig in die Gebühren des Jahres 2022 eingeplant. Der Verlustvortrag 
2019 in Höhe von € 103.349,80 wird jeweils zur Hälfte in die Gebühren der Jahre 2022 und 2023 
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mit eingeplant. Der Verlustvortrag 2020 in Höhe von € 187.026,59 wird jeweils zur Hälfte in die 
Gebühren der Jahre 2023 und 2024 mit eingeplant. Der Verlustvortrag 2021 von € 35.552,95 wird 
jeweils zur Hälfte in die Gebühren der Jahre 2024 und 2025 eingeplant. 
 
Sofern es dem Betrieb nicht gelingt, den Verlustvortrag innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren 
über Gewinne abzudecken, muss er nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 6 
EigVO NRW) entweder aus den Rücklagen oder von der Gemeinde abgedeckt werden, wobei eine 
Verminderung der Rücklagen nur zulässig ist, wenn die Eigenkapitalausstattung des 
Eigenbetriebes dies zulässt, also wenn trotz der Verminderung die Aufgabenerfüllung und 
Entwicklung des Eigenbetriebes gewährleistet ist. 
 
Die Eigenkapitalquote des Betriebszweiges Wasserversorgung ist weiterhin rückläufig und beläuft 
sich auf 14,3 % (Vorjahr 14,5 %), die Fremdkapitalquote beträgt, bedingt durch die ausschließliche 
Finanzierung der Investitionen durch Fremdkapital, 75,0 % (Vorjahr 75,1 %). Zum Stichtag liegt die 
Eigenkapitalquote, bezogen auf eine um den Sonderposten gekürzte Bilanzsumme weit unterhalb 
der Größenordnung von 30 %, die bei vergleichbaren Betrieben als wünschenswert angesehen 
wird. 
 
Zukünftig wird die Eigenkapitalquote des Betriebes aufgrund der notwendigen Investitionen in die 
Anlagen und das Leitungsnetz trotz höherer Gebührensätze absehbar weiter rückläufig sein, so 
dass ein Ausgleich der Verluste aus der Rücklage des Betriebes nicht realisierbar ist, da nach § 10 
Abs. 3 EigVO NRW Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis stehen 
sollen. Erforderlichenfalls muss mittelfristig eine Erhöhung des Stammkapitals eingeplant werden, 
sollte die Eigenkapitalausstattung des Betriebes sich wie bisher weiterentwickeln. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserverbrauch des Berichtsjahres gesunken. Es ist zu 
erwarten, dass die Wasserverbräuche zukünftig bedingt durch abnehmende Einwohnerzahlen im 
Versorgungsgebiet bzw. den vermehrten Einsatz von wassersparenden technischen 
Haushaltsgeräten in den Haushalten weiter rückläufig sein wird und sich dieser Trend 
voraussichtlich auch in den Folgejahren weiter fortsetzen wird, sofern sich das Abnehmerverhalten 
zukünftig nicht ändert. 
 
Bei den Eigengewinnungsanlagen in Albaum und Heinsberg wurden im Berichtsjahr gemäß 
gültiger Trinkwasserverordnung regelmäßig Trinkwasseruntersuchungen durch das Hygieneinstitut 
durchgeführt, um evtl. bestehende Risiken von Wasserverunreinigungen auszuschließen. 
 
Neben der umfassenden Erneuerung des Leitungsnetzes und der sonstigen Anlagen ist der 
Vermeidung bzw. schnellstmöglichen Behebung von Wasserrohrbrüchen oberste Priorität 
beizumessen, wobei insbesondere im Bereich der Eigenversorgung noch die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hinzukommt. 
 
Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdenden Risiken 
bestanden. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass der Hauptzweck des Betriebszweiges, 
nämlich die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, jederzeit sichergestellt war. 
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Organe und deren Zusammensetzung 

Vorsitzender                     Schürmann, Diethard  
1. stellv. Vorsitzender     Wittstock-Fretter, Jürgen 
2. stellv. Vorsitzender      Schädler, Martin 
 Hans, Andre  
 Meyer, Peter  
 Schwermer, Christin  
 Behle-Suerbier, Katharina  
 Beckmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Thielmann, Holger (sachkundiger Bürger) 
 Märker, Herbert (sachkundiger Bürger)  
 Kämpf, Patrick (sachkundiger Bürger) 

 
Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern am 31.12.2021 
2 Frauen an (Frauenanteil: 18,18 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
 

3.4.1.2. Gemeindewerke Betriebszweig Abwasserentsorgung 
Basisdaten 

Anschrift Rathaus II Hundemstraße 31, 57399 Kirchhundem 
Gründungsjahr 01.01.1999 
Grundkapital 5.000.000 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Zwecks des Betriebszweigs Abwasserentsorgung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die 
Erfüllung der der Gemeinde obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des 
Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) und aller den Betriebszweck fördernden 
Geschäfte 
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Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Kirchhundem ist eine 100%-ige Tochter der 
Gemeinde Kirchhundem. 
 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Der Betriebszweig Abwasserversorgung hat im Jahr 2021 371 T € an die Gemeinde ausgeschüttet. 

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2021 2020 Veränderu

ngen  
2021 zu 

2020 

 2021 2020 Veränderu
ngen  

2021 zu 
2020 

 T€ T€ T€  T€ T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

21.432 22.160 -728 Eigenkapital 14.584 14.580 0 

Umlauf-
vermögen 

3.063 2.432 631 Sonder-
posten 

5.145 5.303 -158 

    Rück-
stellungen 

2.191 1.981 210 

    Verbindlich-
keiten 

2.590 2.731 -141 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

5 3 2 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

0 0 0 

Bilanz-
summe 

24.450 24.595 -145 Bilanz-
summe 

24.450 24.595 -145 

 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2021 2020 Veränderungen 

2021 zu 2020 
 T€ T€ T€ 

1. Umsatzerlöse 3.013 2.983 30 
2. Sonstige betriebliche Erträge 216 240 -24 
3. Personalaufwand - - - 
4. Materialaufwand 1.181 1.313 -132 
5. Abschreibungen 901 917 -16 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 598 544 54 
7. Finanzergebnis -73 -89 16 
8. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 375 361 14 
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Personalbestand 

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich des 
Personals der Gemeinde. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind unter „Aufwendungen für bezogene 
Leistungen“ innerhalb des Personalaufwands (Bauhofbereich) und unter „Sonstige betriebliche 
Aufwendungen“ (Verwaltungsbereich) ausgewiesen. 

Geschäftsentwicklung 
Auszug aus dem Lageplan 2021 
 
Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken 
 
Für 2022 waren Investitionen in Höhe von insgesamt € 3,340 Mio. geplant.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2022 konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht 
vollständig umgesetzt bzw. begonnen werden. Darüber hinaus war das Jahr 2022 im Zuge des 
Krieges in der Ukraine von Materialknappheit und damit verbundenen stark steigenden Preisen 
geprägt. Dies führte dazu, dass beispielsweise die Erneuerung der TWL „Flaper Schulweg“ in 
Kirchhundem erst im Jahr 2022 begonnen werden konnte. Die geplante Fertigstellung ist für das 
Jahr 2023 vorgesehen. 
 
Die nächste Gebührenanpassung erfolgte gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2020 
zum 01.01.2021 (Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,80 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder, € 1,84 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 1,48 für die Einwohner ohne 
Kanalanschluss sowie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,69 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder und € 0,54 für die Ruhrverbandsmitglieder). 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 erfolgte die auf der Basis des 
Jahresabschlusses 2018 kalkulierte, ab dem 01.01.2022 festgesetzte, Anpassung der 
Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,73 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder, 
€ 1,70 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 1,42 für die Einwohner ohne Kanalanschluss sowie 
die Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,79 für die Nicht-Ruhrverbandsmitglieder und € 
0,63 für die Ruhrverbandsmitglieder. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2022 erfolgte 
die auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 kalkulierte, ab dem 01.01.2023 festgesetzte, 
Anpassung der Schmutzwassergebühr pro m3 Abwasser in Höhe von € 3,17 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder, € 1,11 für die Ruhrverbandsmitglieder und € 1,78 für die Einwohner ohne 
Kanalanschluss sowie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von € 0,71 für die Nicht- 
Ruhrverbandsmitglieder und € 0,54 für die Ruhrverbandsmitglieder. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß dem Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2022 unter 
Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von rd. T€ 315 
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 284 gerechnet. 
 
Von großer Bedeutung werden in den kommenden Jahren weiterhin die 
Kanalsanierungsmaßnahmen, unter anderem zur Beseitigung des Fremdwasseranteiles, bleiben. 
Untersuchungen des Ruhrverbandes lassen erkennen, dass weiterer Handlungsbedarf zur 
Fremdwasserbeseitigung besteht, der mit weiteren zukünftigen Sanierungsmaßnahmen verbunden 
sein wird. 
 
Für den Abwasserbetrieb liegen in der Beseitigung des Fremdwassers einerseits 
gebührenentlastende Chancen, denn wenn die verminderten Fremdwassereinträge in den 
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Kläranlagen des Ruhrverbandes „gemeindescharf“ zurechenbar sind, werden sich die in dem 
Verbandsbeitrag enthaltenen Kosten hierfür verringern. Andererseits muss betont werden, dass 
der größte Anteil der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 
Direktaufwand darstellt, der sich über die Jahre, in denen die Sanierungen vorgenommen werden, 
deutlich gebührensteigernd auswirken wird. 
 
Risiken ergeben sich daneben aus möglichen strukturellen Veränderungen (z.B. allgemeiner 
Bevölkerungsrückgang, geringere Schmutzwassermengen infolge niedrigeren Wasserverbrauchs 
und dergleichen) im Gemeindegebiet. 
 
Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Betriebszweiges gefährdende Risiken 
bestanden. Auch für die Zukunft sind außer den oben genannten keine weiteren wesentlichen 
Risiken erkennbar. 
 
Organe und deren Zusammensetzung 

Vorsitzender                     Schürmann, Diethard  
1. stellv. Vorsitzender     Wittstock-Fretter, Jürgen 
2. stellv. Vorsitzender      Schädler, Martin 
 Hans, Andre  
 Meyer, Peter  
 Schwermer, Christin  
 Behle-Suerbier, Katharina  
 Beckmann, Thomas (sachkundiger Bürger)  
 Thielmann, Holger (sachkundiger Bürger) 
 Märker, Herbert (sachkundiger Bürger)  
 Kämpf, Patrick (sachkundiger Bürger 

 
Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern am 31.12.2021 
2 Frauen an (Frauenanteil: 18,18 %).  

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten. 
 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt nicht vor, da dieser erst ab 20 Beschäftigten  
aufzustellen ist. 
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3.4.1.3. Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT)  
Basisdaten 

Anschrift Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer St.-Johann-Str. 23, 57074 
Siegen 

Gründungsjahr 2018 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Zweck der Beteiligung 

Die kommunalen IT-Dienstleister KDZ-Westfalen Süd und die KDVZ Citkomm haben sich zum 01.01.2018 
zu dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) zusammengeschlossen. Der Zweckverband 
stellt seinen Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der 
Informationstechnik zur Verfügung. 

Ziele der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Der Zweckverband hat die Aufgabe, seine Leistungen im Rahmen einer abgestimmten 
informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert und wirtschaftlich den 
Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Ihm obliegt die umfassende Unterstützung der 
Verbandsmitglieder in allen Belangen der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Rahmen 
eines Organisations-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes. Gemeinsames 
Ziel ist ein effektiveres und wirtschaftlicheres Arbeiten, die Nutzung von Synergieeffekten und die 
Vermeidung von mittelfristigen Kostensteigerungen. Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  

Die Gemeinde Kirchhundem ist mit einem Anteil von 0,952% an der SIT beteiligt. Dies entspricht bei 
Kommunen mit einer Einwohnerzahl von unter 20.000 Einwohnern einer Stimme in der 
Verbandsversammlung. Diese wiederum ist zu 100 % an der SIT GmbH und der CitKomm assets GmbH 
(ruhend gestellt) beteiligt. 

 

 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem zahlt eine Verbandsumlage sowie Einzelrechnungen in Höhe von 
 2020 ~ 322 T€ 
 2021 ~ 293 T €  

Mitglieder 
Hochsauerlandkreis 
Märkischer Kreis 
Kreis Olpe 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
Kreis Soest 
Mit ihren 59 kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 
Sowie 7 Städte und Gemeinden 
aus den Rheinisch-Bergischen 
Kreis 

Gehaltene Beteiligungen  % 
SIT GmbH 100,00 
Citkomm assets GmbH 100,00 
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Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2021 2020 Veränder

ungen  
2021 zu 

2020 

 2021 2020 Veränder
ungen  

2021 zu 
2020 

  T€ T€   T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

24.001 22.987 2.699 Eigenkapital 3.708 5.245 -1.603 

Umlauf-
vermögen 

36.236 38.813 -2.815 Sonder-
posten 

0 0 0 

    Rück-
stellungen 

44.270 43.672 1.586 

    Verbindlich-
keiten 

15.341 14.887 29 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

3.082 2.004 128 Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

0 0 -1 

Bilanz-
summe 

63.319 63.804 11 Bilanz-
summe 

63.319 63.804 11 

 
Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2021 2020 Veränderungen 

2021 zu 2020 
 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 43.676 41.560  
2. Sonstige betriebliche Erträge 378 909  
3. Materialaufwand 22.476 19.920  
4. Personalaufwand 15.026 15.818  
5. Abschreibungen 3.456 3.533  
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.927 4.129  
7. Finanzergebnis    
8. Ergebnis vor Ertragssteuern -1.078 -915  
9. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) -1.108 -915  

 

Personalbestand 

2020 lag die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beim 
Zweckverband Südwestfalen-IT bei 171, bei der Tochtergesellschaft SIT GmbH waren durchschnittlich 
97 Beschäftigte zu verzeichnen. Die CitKomm assets GmbH ist ruhend gestellt und verfügt daher über 
kein Personal. 
 

Geschäftsentwicklung 
Es werden hier Auszüge aus dem Jahresabschluss 2021 dargestellt: 
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In der Wirtschaftsplanung 2021 war für die Südwestfalen-IT ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 
995,0 vorgesehen. Das Ergebnis resultiert zum Teil aus dem Aufbau des Breitband-netzes im Verband 
und wird aus der Eigenkapitalrücklage der ehemaligen KDVZ Citkomm gedeckt.  

Die Südwestfalen-IT schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 mit einem Verlust von TEUR 
1.107,7. Die Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage für Breitband ist nicht notwendig, weil das Ergebnis 
in diesem Bereich positiv ausgefallen ist.  

a) Ertragslage  

Die im Geschäftsjahr realisierten Erlöse von TEUR 44.054,7 liegen unter dem Planansatz von TEUR 
44.684,0.  

b) Finanzlage und Vermögenslage  

Die Eigenkapitalquote beträgt im Berichtsjahr 5,9 % (Vorjahr 8,3 %). Die Reduzierung des Eigenkapitals 
ist verursacht durch die Finanzierung des Breitbands und der Preispolitik und steht im Einklang mit den 
Beschlüssen der Gremien. Aus der Bilanz ergeben sich folgende wesentliche Kennzahlen zur Finanz- und 
Vermögenslage:  

– Anlagevermögen: TEUR 24.001 entspricht 37,9 % der Bilanzsumme.  

– Liquide Mittel: TEUR 6.956 entspricht 11,0 % der Bilanzsumme.  

– Investitionen insgesamt: TEUR 4.472.  

– Abschreibungen insgesamt: TEUR 3.458.  

 

Die Investitionen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen wurden vollständig 
durch Abschreibungen finanziert.  

Setzt man die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt TEUR 44.055 
in das Verhältnis zu den Aufwendungen für Material und für Personal (einschließlich Zuführungen zu 
den Rückstellungen), ergeben sich folgende Kennzahlen:  

– Aufwendungen für Material: TEUR 22.476 = 51,0 %  

– Aufwendungen für Personal: TEUR 15.026 = 34,1 %  

Gesamtaussage  

Die finanzielle Entwicklung der Südwestfalen-IT wird durch die Ausrichtung auf kommunale Kunden 
wesentlich durch die allgemeine Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden beeinflusst. Auf Grund 
der wachsenden Aufgaben der Kommunen in Bezug auf die Digitalisierung ist für den Zweckverband die 
Lage positiv zu beurteilen. In dem zweiten Jahr mit der Corona-Pandemie hat sich die Nachfrage nach 
digitalen Lösungen soweit stabilisiert, dass die Einführungsprojekte abgeschlossen sind und die Produkte 
in das feste Portfolio der SIT übergangen sind. Die zurzeit sehr unsichere wirtschaftliche und politische 
Lage in Europa wirkt sich vor allem erstmal durch die steigenden Preise, besonders für Energie, auf die 
Ergebnisse der Süd-westfalen-IT aus. Die tatsächliche Entwicklung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht 
vorhersehbar. Die Liquidität des Verbands war im Jahr 2021 ganzjährig gesichert. Die Aufnahme von 
Kassen-krediten war nicht notwendig.  



21 
 

Prognosebericht  

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt die Kommunen auch im IT-Bereich vor wichtige und oft schwierige 
Entscheidungen. Die sinkenden Einnahmen durch die geschwächte Wirtschaft und die wachsenden 
Aufgaben, die die Verwaltungen zu bewältigen haben, führen dazu, dass die Verbandsmitglieder ihre 
Ausgaben für die Informationstechnik überprüfen und ggf. neu planen müssen. Dazu kommen noch die 
zum heutigen Zeitpunkt nicht vorhersehbaren Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. 
Die Südwestfalen-IT wird sich in den nächsten Jahren stärker auf die Projekte und Anforderungen im 
Verband konzentrieren. Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit weist die mittelfristige Finanzplanung ansonsten ausgeglichene Ergebnisse für die 
nächsten Jahre aus.  

Chancen- und Risikobericht  

Aufgrund der Mitgliederstruktur des Zweckverbandes ist ein Risiko durch insolvenzbedingte Ausfälle 
nicht gegeben. Für die SIT sind die immateriellen Vermögenswerte von erheblicher Bedeutung. Kunden 
nehmen Unternehmen zu einem großen Teil über die Mitarbeiter*innen wahr. Aber auch andere 
Aspekte wie die Innovationsfähigkeit verdeutlichen die Wichtigkeit des Personals. Für die Südwestfalen-
IT wurden Personalrisiken identifiziert und bewertet. Dabei wurde zu dem möglichen Risiko auch die 
Relevanz von eins („unbedeutend“) über drei („bedeutend, mittlere Relevanz“) bis hin zu fünf 
(„existenzbedrohend“) mit Zwischenstufen angegeben. 
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Erläuterung der Relevanzklassen:  
1 = Unbedeutende Risiken, die weder Jahresüberschuss noch Unternehmens wert spürbar 
beeinflussen.  
2 = Mittlere Risiken, die eine spürbare Beeinträchtigung des Jahresüberschusses bewirken.  
3 = Bedeutende Risiken, die den Jahresüberschuss stark beeinflussen oder zu einer spürbaren 
Reduzierung des Unternehmenswertes führen.  
4 = Schwerwiegende Risiken, die zu einem Jahresfehlbetrag führen und den  
Unternehmenswert erheblich reduzieren.  
5 = Bestandsgefährdende Risiken, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden.  
 
Risiken aus dem Personalbereich besitzen eine hohe Relevanz für den Erfolg eines Unternehmens. Die 
SIT hat die Bereiche Personalbeschaffung und Führungsstil als relevant identifiziert und die 
Personalabteilung beauftragt, diesen Bereichen eine besondere Bedeutung beizumessen. 
Infolgedessen wurden einerseits der Personaleinstellungsprozess digitalisiert und optimiert und 
andererseits Personalentwicklungsmaßnahmen eingeleitet. 
Wie auch für viele anderen Unternehmen, stellt die Unsicherheit der weiteren Entwicklung der 
Corona-Pandemie eine große Herausforderung für die Prognoseberichterstattung und die 
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Einschätzung der damit verbundenen Risiken bei der SIT dar. Die bisherigen Maßnahmen, wie zum 
Beispiel: Homeoffice, Termine über Videokonferenzen, Testpflicht, haben ihre positive Wirkung 
gezeigt.  
 
Weitere Risikofaktoren, die man zurzeit noch nicht genau benennen und vor allem beziffern kann, 
resultieren aus der aktuellen Lage in dem Russland-Ukraine Krieg. Da die Entwicklung nur von externen 
Sachverhalten beeinflusst werden kann, ist es für die Südwestfalen-IT schwierig entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu planen.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit dem Urteil vom 10.11.2011 ʹ Az. V R 41/10 entschieden, dass gegen 
Entgelt erbrachte Leistungen der öffentlichen Hand der Umsatzsteuer unterliegen, wenn diese 
Tätigkeiten auf zivilrechtlicher Grundlage oder - im Wettbewerb zu Privaten - auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage ausgeführt werden. Dadurch wird die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gegenüber 
der bisherigen Besteuerungspraxis ausgeweitet. Zugleich wird die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
insoweit ebenfalls ausgeweitet. Diese veränderte Judikatur des BFH ist auf eine Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs zurückzuführen. Von allgemeinen Interesse ist die Klarstellung, dass auch 
sogenannte Beistandsleistungen, die zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts wie z.B. 
Gemeinden erbracht werden, steuerbar und steuerpflichtig sind, sofern es sich um Leistungen handelt, 
die auch von Privatanbietern erbracht werden können. Entgegen der derzeitigen Besteuerungspraxis 
können danach auch die Leistungen der Südwestfalen-IT des UStG unterliegen. Die Neuregelung der 
Unternehmer-eigenschaft von Einrichtungen des öffentlichen Rechts durch das § 2b UStG ist zum 
01.01.2016 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist in dem § 27 Abs. 22 UStG eine Übergangsregelung 
geschaffen worden, nach der die Fortführung der Besteuerung nach den bis 2015 geltenden 
Grundsätzen bis zum 31.12.2022 möglich ist. Die Südwestfalen-IT hat eine entsprechende 
Optionserklärung bei dem Finanzamt Iserlohn eingereicht. Trotz mehrerer Anwendungsschrei-ben des 
BMF ist die Lage weiterhin unklar. Auf Grund der Pandemie wurde der Optionszeit-raums um weitere 
2 Jahre verlängert. Die Südwestfalen-IT beteiligt sich in Rahmen des KDN Dachverbandes an den 
Aktivitäten, die im Vorfeld der anstehenden Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2023 kurzfristig eine 
Abstimmung der Vorgehensweise herbeiführen sollen.  
 
Zur Vorbeugung von Datenverlusten aufgrund von technischen Defekten existieren an beiden 
Standorten umfangreiche Datensicherungskonzepte, die u. a. die Datenspiegelung und Daten-
auslagerung, Vorhalten eines Ausweichrechenzentrums usw. gewährleisten. Weiterhin bestehen 
umfangreiche Regelungen zum Datenschutz und zur Gewährleistung der Datensicherheit. Konzepte zur 
Bewältigung von Katastrophenfällen werden laufend angepasst und ausgebaut. Durch die 
Berücksichtigung der Sicherheitsanforderung des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) am Rechenzentrumsstandort in Siegen werden die Standards teilweise noch 
verbessert.  
 
Über den Geschäftsverlauf einschließlich der Soll-/Ist-Abweichungen werden monatlich der 
Geschäftsführung Auswertungen zur Verfügung gestellt. Ebenso werden diese Informationen dem 
Verbandsvorsteher und seinen Stellvertretern mindestens quartalsmäßig bereitgestellt. Darüber 
hinaus erfolgt in allen Sitzungen des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung eine 
Berichterstattung über den Geschäftsverlauf und eine Prognose des Jahresergebnisses. Dabei wird 
auch die Schwankungsbreite für die Leistungsbereiche (Dienstleistungen) aufgezeigt, die wegen ihrer 
Struktur stark nachfrageabhängig sind. 
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Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsversammlung  
Die Verbandsversammlung besteht aus 116 Vertretern der Verbandsmitglieder.  
Vorsitzende   Landrätin Eva Irrgang, Kreis Soest,  
stellv. Vorsitzender  Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann, Gemeinde Neunkirchen.  
 
Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 2 beratenden Mitgliedern.  
 
Verbandsvorsteher   Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe,  
1. stellv. Verbandsvorsteher  Landrat Marco Voge, MK,  
2. stellv. Verbandsvorsteher  Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen, HSK.  
 
Geschäftsführung:   Thomas Coenen, Kerstin Pliquett 
 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  
 
Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehört von den insgesamt 28 Mitgliedern am 31.12.2021 
eine Frau an (Frauenanteil: 3,6 %).  
 
Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht 
erreicht/unterschritten.   
 

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG 

Die SIT hat einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2023 erstellt. 

3.4.1.4. Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) 
Basisdaten 

Anschrift  
Gründungsjahr 2016 
Beitritt der Gemeinde Kirchhundem 2016 

Grundkapital Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital 
Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zweckverband 
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Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks  

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes 
zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.  
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse  
  
Stadt Drolshagen  TEURO = 10,62 % 
Gemeinde Finnentrop  
Gemeinde Kirchhundem   TEURO = 14,29 % 
Stadt Lennestadt  
Stadt Olpe  
 

TEURO = 14,29 % 

Gemeinde Wenden  
 

TEURO = 14,29 % 

 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Die Gemeinde Kirchhundem hat eine Verbandsumlage in Höhe von 
 2020 ~ 263 T€ 
 2021 ~ 252 T €  

gezahlt. 
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Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 
Vermögenslage                                                                                                                          
Kapitalanlage 
Aktiva Passiva 
 2021 2020 Verände

rungen  
2021 zu 

2020 

 2021 2020 Veränder
ungen  

2021 zu 
2020 

  T€ T€   T€ T€ 
Anlage-
vermögen 

1.395 1.529 -134 Eigenkapital - - - 

Umlauf-
vermögen 

2.266 1.638 628 Sonder-
posten 

- - - 

I. Forderungen 
und sonstige 
Vermögensg
egenstände 

       

II.Liquide 
Mittel 

       

    Rück-
stellungen 

73 77 -5 

    Verbindlich-
keiten 

3.588 3.090 498 

Aktive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - Passive 
Rechnungs-
abgrenzung 

- - - 

Bilanz-summe 3.661 3.167 494 Bilanz-
summe 

3.661 3.167 494 

 

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine 

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 
 2021 2020 Veränderungen 

2021 zu 2020 
 T€ T€ T€ 
1. Umsatzerlöse 5.673 6.149 -476 
2. Sonstige ordentliche Erträge 1.606 849 757 
3. Materialaufwand 6.804 6.619 185 
4. Personalaufwand 0 0 0 
5. Abschreibungen 187 140 47 
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 273 231 42 
7. Finanzergebnis -15 -9 -6 
8. Ergebnis vor Ertragsseuern    
9. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 0 0 0 
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Personalbestand 

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. 

Geschäftsentwicklung 

Risiken für den ZAKO bestehen nicht, da eine vollständige Finanzierung über die Verbandsumlage 
erfolgt. 

Organe und deren Zusammensetzung 

Verbandsmitglieder  
 Kreis Olpe 
 Stadt Drolshagen  
 Gemeinde Finnentrop  
 Gemeinde Kirchhundem  
 Stadt Lennestadt  
 Stadt Olpe  
 Gemeinde Wenden  

 
Zweckverbandsversammlung  

Verbandsvorsteher   Björn Jarosz  
Geschäftsführer  Gregor Becker   
 
 Thomas Bär 
 Ulrich Berghof 
 Markus Bröcher 
 Marcus Cramer 
 Johannes Eichert 
 Andre Hans 
 Achim Henkel 
 Björn Jarosz 
 Johannes Korn 
 Ludwig Möthe 
 Thomas Munschek 
 Markus Scherer 
 Karsten Schürheck 

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht 

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die 
Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter 
Form zu unterrichten.  

Dem Aufsichtsgremium in dieser Beteiligung gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern am 31.12.2021 
0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).  
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GEMEINDE KIRCHHUNDEM          Kirchhundem, 08.02.2024 

Der Bürgermeister 
 

   
Fachbereich FB 1 – Zentrale Verwaltung und Kämmerei   
Aktenzeichen 10 24-00   

 

Allgemeine Vorlage-Nr. 33/2020 3. Ergänzung 

- öffentliche Sitzung - 

Beratungsfolge: Datum: TOP: 
RAT 22.02.2024     13 

 
 
 

Ausschussnachbesetzungen 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 

 

Herr Alexander Kordes wird als sachkundiger Bürger in den Ausschuss für Bauen, Umwelt und 
Gemeindeentwicklung berufen. 
 
Herr Alexander Kordes wird als stellvertretender sachkundiger Bürger in den Ausschuss für Schule, 
Sport Kultur und Soziales und den Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau berufen. 
 
  
 

2. Sachverhalt/Begründung 

Herr Hanno Henrichs hat mit Mail vom 08.02.2024 mitgeteilt, dass er der Gemeinde Kirchhundem 
nicht mehr als sachkundiger Bürger zur Verfügung stehen kann, da er seinen Hauptwohnsitz nach 
außerhalb der Gemeinde Kirchhundem verlegt hat. 
 
Der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Kirchhundemer (UK) Christoph Henrichs teilte mit, 
dass alle von Herrn Hanno Henrichs besetzten Ausschussmitgliedschaften durch den bisher 
stellvertretenden Bürger Herrn Alexander Kordes nachbesetzt werden sollen. 

 
 

3. Finanzielle Auswirkungen: 

☒ Der Beschluss hat keine haushaltsrechtliche Relevanz. 

☐ Durch den Beschluss entstehen 

☐  Auszahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von 

☐  Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von 

☐  Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung 
Betrag: 

☐  Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden 
Betrag: 
Deckungsvorschlag: 

☐  Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von 

☐  Erträge im Haushaltsjahr in Höhe von 

☐ Durch den Beschluss entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen. 
 

 
 
 
 
Björn Jarosz 
Bürgermeister 
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